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Kantonaler Gestaltungsplan 
«Jagdschiessanlage Widstud» - Festsetzung 

Gemeinde Bülach 

Lage Kat.-Nrn. 3958, 3959, 2286 

Massgebende - Plan Mst. 1:1000 vom 8. November 2018 
Unterlagen 	Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 8. November 2018 

- Zweiter Bericht nach Art. 47 vom 8. November 2018 

- 	Bericht nach Art. 47 RPV vom 30. März 2015 

Bericht zu den Einwendungen aus der Anhörung und öffentlichen Auflage vom 
30. März 2015 

Ergänzende Unterlagen Protokoll der Einigungsverhandlung gemäss § 84 Abs. 2 PBG vom 3. Februar 2015 
mit Vertretung des Stadtrats Bülach 

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats Bülach, Sitzung vom 11. März 2015, Kennt-
nisnahme des Protokolls der Einigungsverhandlung vom 3. Februar 2015 

- Auszug Protokoll Stadtrat Bülach vom 30. Januar 2019: Verzicht auf erneute Eini-
gungsverhandlung 

Sachverhalt 
Zuständigkeit Mit der am 24. Juni 2013 vom Kantonsrat beschlossenen Teilrevision des kantonalen 

Richtplans ist für das Gebiet Widstud/Bülach im kantonalen Richtplan der Standort für 
den Neubau einer Jagdschiessanlage bezeichnet worden. Damit ist die Baudirektion ge-
mäss § 2 lit. b des Planungs- und Baugesetzes (PBG) für die Festsetzung eines kantona-
len Gestaltungsplanes nach § 84 Abs. 2 PBG zuständig. 

Festsetzung 2015 Die Baudirektion setzte mit Verfügung Nr. 0505/15 vom 18. Mai 2015 den kantonalen 
Gestaltungsplan «Jagdschiessanlage Widstud» fest. 

Urteil Gegen die Festsetzung wurde Rekurs erhoben, der mit Entscheid des Baurekursgerichts 
Baurekursgericht (BRGE IV Nr. 0101/2016) vom 1. September 2016 teilweise gutgeheissen wurde. Die 

Realisierung der geplanten Schiessanlage als solche sowie die partielle Mitbenutzung 
durch Sportschützen erachtete das Gericht als vollumfänglich sachgerecht und rechtskon-
form. Der Gestaltungsplan wurde jedoch in folgenden Punkten im Sinne der Erwägungen 
zur Überarbeitung an die Baudirektion zurückgewiesen: 
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• die Anzahl der Fahrzeugabstellplätze und die für die Verpflegung notwendige Flä-
che seien zu reduzieren, 

• auf ein öffentliches Restaurant sei zu verzichten, 

• die Fläche der Schulungsräume sei neu zu definieren, 

• die Fläche der Büchsenmacherei sei auf 400m2  zu verkleinern, 

• die Betriebszeiten sowie die Sondernutzungen an Sonn- und Feiertagen seien zu 
präzisieren bzw. zu ergänzen. 

Urteil Gegen diesen Entscheid erhob die Rekurrentschaft Beschwerde vor Verwaltungsgericht. 
Verwaltungsgericht Diese wurde mit Urteil des Verwaltungsgerichts vom 15. Juli 2017 (VB.2016.00605) voll-

umfänglich abgewiesen. 

Urteil Der verwaltungsgerichtliche Entscheid wurde von der Gegenseite mit Beschwerde in öf- 
Bundesgericht fentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht weitergezogen. In seinem Ent-

scheid vom 31. August 2018 (1C_420/2017) qualifizierte das Bundesgericht den Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts als Zwischenentscheid und trat auf die Beschwerde nicht 
ein. 

Überarbeitung Die Baudirektion überarbeitete daraufhin den Gestaltungsplan im Sinne der Vorgaben des 
Gestaltungplan Baurekursgerichts sowie in nachfolgenden Bereichen: 

Auf eine Skeet- und Trap-Anlage, wie ursprünglich für Sportschützen vorgesehen, wurde 
verzichtet. Stattdessen ist eine deutlich kleinere Compak-Anlage vorgesehen, auf der mit 
emissionsärmerer Munition geschossen werden kann, was die Lärmauswirkungen deut-
lich verringert. Durch die neue Anordnung der Aussenanlagen ergibt sich eine veränderte 
Lage der Kugelanlagen und der Indoor-Anlagen. Da der Aussenbereich der Anlage deut-
lich kleiner wird, kann das Terrain der heutigen Grube weitgehend belassen, die Natur-
schutzflächen können erweitert werden. Die Erschliessung wird so angeordnet, dass die 
Naturschutzflächen nicht mehr zerschnitten werden und der Abstand der Anlagen zum 
Naturschutzgebiet Simeligraben vergrössert wird. Die Umzäunung wird von 1000m auf 
910m verkürzt. Der Situationsplan wurde entsprechend angepasst. 

Die konkreten Vorgaben aus dem Urteil des Baurekursgerichts wurden folgendermassen 
umgesetzt: 

• In Art. 7 Abs. a) der Vorschriften wird die Anzahl der Parkplätze von ursprünglich 
120 auf maximal 90 reduziert. 

• In Art. 7 Abs. b) wird ein Restaurationsbetrieb, «jedoch kein öffentliches Restau-
rant», im Baubereich B1 vorgesehen. 

• In Art. 7 Abs. e) wird neu statt einer Skeet- und Trap-Anlage eine Compak-Anlage 
vorgesehen. Der Satz: «Die Anlagen sind so zu erstellen, dass auch die olympi- 
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schen Sportdisziplinen Skeet und Trap trainiert werden können.» entfällt. 

• In Art. 8 Abs.3 wird die Fläche der Büchsenmacherei von ursprünglich 600m2  auf 
400 m2  reduziert. 

• In Art. 8 Abs. 4 wird die Fläche für Restauration und Schulung im Baubereich B1 
auf «a) Schulung 1: 100m2, b) Schulung 2: 60 m2, c) Cafeteria: 150m2, d) Office-
Küche: 30 m2» beschränkt. 

• In Art. 20 werden die maximalen Betriebszeiten festgelegt. Dabei ist von 12 Uhr 
bis 13 Uhr eine Ruhepause einzuhalten. 

• In Art. 20 Abs. 4 wird ergänzt, dass nur maximal 4 jagdliche Sonderanlässe pro 
Jahr zulässig sind, die zeitlich eingeschränkt werden. 

Anlass und Zielsetzung Mit dem kantonalen Gestaltungsplan wird die planungsrechtliche Grundlage geschaffen, 
der Planung im Bereich der heutigen Kiesgrube Widstud in Bülach eine Jagdschiessanlage zu er-

richten, die heutigen Lärm- und Umweltschutzanforderungen genügt. In Zukunft wird der 
Kanton Zürich nur noch über eine moderne Jagdschiessanlage in Widstud verfügen, die 
genügend Kapazität für die Zürcher Jägerschaft aufweist und die auf dem neusten Stand 
der Technik basiert. 

Die geplante, neue Jagdschiessanlage in Bülach wird so dimensioniert, damit sie die nicht 
mehr zeitgemässen Anlagen in Embrach, Meilen und Pfäffikon kurz- bis mittelfristig erset-
zen kann. Dies ist im kantonalen Richtplan festgehalten. Weiterhin wird im kantonalen 
Richtplan darauf hingewiesen, dass der Kanton dafür sorgt, dass der Nutzungsanteil der 
rein sportlichen Schützen in den Aussenanlagen 25% nicht übersteigt. Der kantonale 
Gestaltungsplan setzt diese Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan um. 

Erwägungen 
A. 	Planungsinhalte 

Zusammenfassung Im kantonalen Gestaltungsplan wird den Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan in den 
der Vorlage Gestaltungsplanvorschriften Rechnung getragen. Es wird dargelegt, dass die Dimensio-

nierung auf die Anforderungen des Aus- und Weiterbildungswesens der Jägerinnen und 
Jäger ausgerichtet ist. Gemäss Vorschriften im kantonalen Gestaltungsplan wird der An-
teil der rein sportlichen Schützen kontinuierlich erfasst auf 25% beschränkt. Die Aufhe-
bung und Sanierung der bestehenden Standorte Embrach, Meilen und Pfäffikon wird im 
vorliegenden Gestaltungsplan nicht thematisiert, da der kantonale Gestaltungsplan ledig-
lich Festlegungen im Gestaltungsplanperimeter treffen kann. Die Aufhebung und Sanie-
rung dieser Anlagen wird jedoch weiter vorangetrieben. 

Wesentliche Im Plan und in den Vorschriften werden die Stellung, Nutzweise und Dimensionen der 
Festlegungen und vorgesehenen Bauten und Anlagen festgelegt. Dabei wird zwischen Innen- und Aussen-

Vorschriften anlagen unterschieden. Detaillierte Vorschriften legen die Massnahmen zum Lärmschutz, 
zur Lufthygiene sowie zu den Anforderungen an die zu verwendenden Produkte im 
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Schiessbetrieb fest. 

Neben den Schiessanlagen, bilden Schulungs- und Versorgungsräume sowie eine Büch-
senmacherei integrierte Bestandteile der Jagdschiessanlage. In den Vorschriften werden 
maximale Betriebszeiten für die Aussenanlagen festgelegt. 

Weiterhin werden Aussagen zur Gestaltung, zum Umgang mit naturnahen Flächen und 
beanspruchten Fruchtfolgeflächen gemacht. Die Erschliessung der Jagdschiessanlage 
erfolgt ausschliesslich Richtung Norden über die Materlochstrasse. Zudem wird die An-
zahl der Parkplätze auf dem Gelände der Jagdschiessanlage definiert. 

Der vorliegende kantonale Gestaltungsplan übernimmt die Verpflichtungen des Land-
schaftsgestaltungsplans Kiesgrube Widstud vom Dezember 1991 zur Schaffung von na-
turnahen Flächen im Umfang von 2 Hektaren und zur Wiederherstellung von Böden in 
Fruchtfolgeflächenqualität im Umfang von 3,7 Hektaren und regelt diese in den Vorschrif-
ten. Dieser Landschaftsgestaltungsplan war Teil einer Verfügung der Stadt Bülach vom 4. 
November 1992, ist jedoch nicht mit dem heutigen Verständnis eines Gestaltungsplans 
gleichzusetzen, sondern regelte die Rekultivierung der Kiesgrube Widstud. 

Ergebnis Bericht Für die Erstellung einer Jagdschiessanlage ist gemäss der UVP-Verordnung keine Um- 
Umweltauswirkungen weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Um die zu erwartenden Umweltauswirkungen 

trotzdem transparent darzustellen, wurde ein «Bericht zu den Umweltauswirkungen» er-
stellt. Die Beurteilung des Berichts erfolgte am 15. Mai 2014 (UVP-Ref.-Nr. 0604-1) im 
Rahmen einer Stellungnahme der kantonalen Koordinationsstelle für Umweltschutz 
(KofU), die die relevanten kantonalen Fachstellen in die Beurteilung einbezogen hatte. 
Die KofU kommt in ihrer Beurteilung zum Schluss, dass das Vorhaben unter Berücksich-
tigung der in den eingereichten Unterlagen genannten Massnahmen sowie der von den 
Fachstellen zusätzlich gestellten Anträge den Vorschriften über den Schutz der Umwelt 
entspricht. Die in der Beurteilung enthaltenen Anträge der Umweltfachstellen wurden in 
geeigneter Form in den Vorschriften zum kantonalen Gestaltungsplan berücksichtigt. 

B. 	Mitwirkung 
Anhörung und öffentli- Der Gestaltungsplan «Jagdschiessanlage Widstud» lag zusammen mit dem Bericht zu 

che Auflage den Umweltauswirkungen vom 31. März 2014, dem Bericht nach Art. 47 RPV vom 
30. März 2015 und dem Lärmgutachten gestützt auf § 7 Abs. 2 PBG vom 17. Juni bis zum 
25. September 2014 während insgesamt 100 Tagen öffentlich auf. Gleichzeitig fand die 
Anhörung der nach und nebengeordneten Planungsträger statt (vgl. § 7 Abs. 1 PBG). 

Im Rahmen der öffentlichen Auflage gingen insgesamt 19 Einwendungen von sechs Ge-
meinden, einer regionalen Planungsgruppe, zwei politischen Parteien, zwei Interessens-
gemeinschaften, einer Stiftung und mehreren Privatpersonen ein. Einige der vorgebrach-
ten Einwendungen konnten ganz oder zumindest teilweise berücksichtigt werden, indem 
Plan und Vorschriften angepasst wurden. Über die berücksichtigten und nicht berücksich-
tigten Einwendungen im Sinne von § 7 Abs. 3 PBG gibt der separate Einwendungsbericht 
Auskunft. 
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Einigungsverhandlung 

Verzicht auf zweite 
Einigungsverhandlung 
und Verzicht auf eine 

erneute Anhörung und 
öffentliche Auflage 

Am 3. Februar 2015 fand eine Einigungsverhandlung gemäss § 84 Abs. 2 PBG mit einer 
Vertretung des Stadtrats Bülach statt. Dabei wurden die verbleibenden Einwendungen 
der Stadt Bülach nochmals erörtert. Wo möglich, wurde berechtigten Begehren der Stadt 
Bülach entsprochen und die Gestaltungsplanvorschriften angepasst. Es verblieben jedoch 
nach wie vor Abweichungen, die begründet wurden. Über die verbleibenden Abweichun-
gen gibt das Protokoll der Einigungsverhandlung vom 3. Februar 2015 Auskunft. Mit Aus-
zug aus dem Protokoll hat der Stadtrat Bülach in seiner Sitzung vom 11. März 2015 vom 
Protokoll der Einigungsverhandlung Kenntnis genommen. 

Mit Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats Bülach vom 30. Januar 2019 verzichtete die 
Stadt Bülach auf eine zweite Einigungsverhandlung zum kantonalen Gestaltungsplan. 

Auf ein erneutes Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 PBG bzw. Art. 4 RPG konnte verzich-
tet werden, da es sich um Anpassungen im Nachgang zu einem Gerichtsurteil handelt 
und damit einhergehend der mit dem Gestaltungsplan ermöglichten Spielraum insgesamt 
reduziert wurde. Die Planänderungen sind demnach mit Blick auf den Gesamtzusam-
menhang und insbesondere in ihren Auswirkungen auf Raum und Umwelt gegenüber 
dem ursprünglich festgesetzten Projekt untergeordnet und nicht von weitergehendem 
öffentlichem Interesse (BGE 135 II 286; VB.2013.00722). 

C. 	Ergebnis 
Mit den nun vorgenommenen Änderungen werden die Anforderungen aus dem Baure-
kursgerichtsurteil vollumfänglich erfüllt. Die Vorlage entspricht § 84 Abs. 2 PBG und ent-
hält die gesetzlich erforderlichen Angaben. Der erneuten Festsetzung des Gestaltungs-
plans steht nichts entgegen. 

Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Festsetzungsakt vom Kanton zu veröffentlichen und auf-
zulegen. Es handelt sich um eine Neufestsetzung des kantonalen Gestaltungsplans im 
Nachgang zu einem Rechtsmittelverfahren gestützt auf den Zwischenentscheid des Ver-
waltungsgerichts. Bei allfälliger Ergreifung eines Rechtsmittels prüft das Baurekursgericht 
die Sachurteilsvoraussetzungen von Amtes wegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der kantonale Gestaltungsplan «Jagdschiessanlage Widstud», bestehend aus Situa-
tionsplan Mst. 1:1000 und Vorschriften, wird festgesetzt. 

II. Der kantonale Gestaltungsplan steht bei der Stadtverwaltung Bülach sowie der Bau-
direktion (Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich) jeder-
mann zur Einsicht offen. 

III. Gegen Dispositiv I dieser Verfügung kann im Sinne der Erwägungen innert 30 Tagen, 
von der Mitteilung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Post-
fach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen 
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Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizule-
gen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursge-
richts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu 
tragen. 

IV. Das Amt für Raumentwicklung wird angewiesen 

- Dispositiv I und II samt Rechtsmittelbelehrung zu veröffentlichen; 

diese Verfügung zusammen mit dem kantonalen Gestaltungsplan aufzulegen; 

nach Inkrafttreten die im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen; 

nach Eintritt der Rechtskraft das Inkrafttreten zu publizieren. 

V. Die Stadt Bülach wird eingeladen 

- diese Verfügung zusammen mit dem kantonalen Gestaltungsplan aufzulegen. 

Vl. Mitteilung an 

- Stadt Bülach (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier) 

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Amt für Landschaft und Natur, Fischerei- und Jagdverwaltung (unter Beilage von 

einem Dossier) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Gossweiler Ingenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach (Katasterbearbei-
terorganisation KBO) 

VERSENDET AM - 6. FEB. 2019 



Kanton Zür 011 
Bauddektion 

Jagdsch5essarnilage enidstud, Büllach 
Maneonailler GesüagtungspHan 
gemäss 13 84 Abs. 2 PBG 

Gestaltungsplan 1:1'000 
Perimeter Baubereiche, naturnahe Flächen, 
Umzäunung, Erschliessung 

ladngrosse 
A3 

Massstab 
1:1'000 

Plan nn 
4002.019-5.1 

D,ddm Ge,f fe et 	 epn ft Gerlehtlant 

Festsetzung 2015 

Pestsetfurlp 2018 

30.09.2015 

08.11.2018 

NAB 

NAB 

HO 

HO 

HO 

HO 

Basler Hofmann Innerv eure. Pl.ine und Be ater Bachweg 1 CH-8133 	I, Igen T .41 44 387 15 22 vsnew nasit.timnnenn ch 

r" Raun--  Ami 	ntwickiung Festlegungen 

Baubereich A: Erschliessung und Parkierung (0.36 ha) 

Baubereich B1: Infrastruktur, Indoor-Schiessanlagen (0.31 ha) 
Baubereich B2: 300m Schiesstunnel (0.16 ha) 

Baubereich C: Kugelanlagen im Freien (0.57 ha) 

Baubereich D: Schrotanlagen im Freien (1.67 ha) 

E: Naturnahe Flächen (2.61 ha) 

F: Umzäunung (910 m) 

Perimeter (5.68 ha) 

Perimetererschliessung 

e 	K0_1 - K0_14 Koordinaten der Baubereiche (siehe Beiblatt) 

Informationsgehalt 

Architekturprojekt (hinterlegt) 

Hauptschiessrichtungen 

Bild Quelle: JÖRG & KUSTER AG Architektur Bauherrberatung, Quadra GmbH 

r A 

—A> 4— 

Von der Baudirektion 

festgesetzt am: 

BDV-N r. 

Für die Baudirektion: 

—6. Feb. 2019 
n-,A 

83. November 2018 

ca. 4xx m.ü.M. 	Voraussichtliche Terrainkoten 

ca. 438 m.ü.M. 	Voraussichtliche Höhenkote 
des Gebäudes im Baubereich B1 

3 5 
s92,1.5F% 

;:rx.d.eeAfzorzr.exr,zoed•e ;r 
‚‚/ z/zi,  %%/7/ 72 / ////////,   



 

 

Ar c h i te k tu r    Ba u he r r en b e r at un g     |  Taastrasse  11        |   CH-9113 Degersheim 
  Tel 071 372 80 80 degersheim@joerg-kuster.ch 
 

 Fax 071 372 80 81 www.joerg-kuster.ch 

J Ö R G  &  K U S T E R  A G  

  

 Datum . 8. November 2018  
  

 Objekt . 4074_17190_JSA Widstud, Bülach 
 

 Bauherrn . Allreal Generalunternehmung AG, Eggbühlstrasse 15, 8050 Zürich  
 

 unsere Ref . Patrick Gemperle   
 

 Art . Ausweis Eckpunkte für prov. Gestaltungsplan (Dat. Rev 08.11.2018)  
 

 
 
 
 
Punktzusammenstellung KO_1 – KO_14 
 
  KO_1 X: 682631.7997 Y: 266757.8859 
 
  KO_2 X: 682719.2997 Y: 266757.8859 
 
  KO_3 X: 682718.7997 Y: 266747.6859 
 
  KO_4 X: 682723.7647 Y: 266747.6859 
 
  KO_5 X: 682719.2997 Y: 266727.6859 
 
  KO_6 X: 682655.7297 Y: 266727.6859 
 
  KO_7 X: 682655.7297 Y: 266684.4859 
 
  KO_8 X: 682719.2997 Y: 266684.4859 
 
  KO_9 X: 682716.9997 Y: 266468.7359 
 
  KO_10 X: 682718.7997 Y: 266431.3859 
 
  KO_11 X: 682723.7647 Y: 266431.3859 
 
  KO_12 X: 682579.7867 Y: 266613.0735 
 
  KO_13 X: 682576.8809 Y: 266625.7032 
 
  KO_14 X: 682631.7997 Y: 266727.6859 
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 Gestützt auf § 84 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich (PBG) 
vom 7. September 1975 wird der Kantonale Gestaltungsplan Jagdschiessanlage Widstud 
festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt durch die Baudirektion, gestützt auf den Kantonalen 
Richtplan, Öffentliche Bauten und Anlagen – Jagdschiessanlage Widstud, Bülach. 
 

  

A. Allgemeine Bestimmungen 
Art. 1 Zweck 

 Der kantonale Gestaltungsplan schafft die nutzungsplanerische Grundlage für die im 
kantonalen Richtplan eingetragene Jagdschiessanlage Widstud in der Stadt Bülach. Die 
Anlage soll den gesamten Bedarf an jagdlicher Schiesskapazität für Ausbildung, Training 
und Weiterbildung im Kanton Zürich sowie das festgelegte Kontingent des sportlichen 
Schiessens abdecken. 

Art. 2 Geltungsbereich 

 Der Gestaltungsplan gilt für das im Plan bezeichnete Gebiet (Perimeter). 

Art. 3 Bestandteile 

 Der Gestaltungsplan setzt sich zusammen aus 

 a) diesen Bestimmungen 

 b) Plan mit dem Perimeter, den Baubereichen, den naturnahen Flächen, der Umzäu-
nung und der Erschliessung. 

Art. 4 Übergeordnetes Recht 

 1 Soweit der Gestaltungsplan keine abweichenden Vorschriften enthält, gelten die Re-
gelungen der jeweils gültigen Bauordnung der Stadt Bülach und das Planungs- und 
Baugesetz des Kantons Zürich (PBG). 

 2 Dem Gestaltungsplangebiet wird die Empfindlichkeitsstufe III gemäss Lärmschutzver-
ordnung (LSV) zugeordnet. 

Art. 5 Einteilung 

 Das Gestaltungsplangebiet setzt sich aus den Baubereichen A – D, den naturnahen Flä-
chen (E) und der Umzäunung (F) zusammen (vgl. Plan): 

 Baubereich A: Erschliessung und Parkierung 

 Baubereich B1: Infrastrukturanlagen, Indoor-Schiessanlagen sowie lärmabsorbie- 
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  rend ausgestalteter Abschussbereich der Kugelanlagen im Freien 

 Baubereich B2:  Schalldichter, vollständig eingedeckter 300 m Schiesstunnel 

 Baubereich C: Kugelanlagen im Freien 

 Baubereich D: Schrotanlagen im Freien 

  E: Naturnahe Flächen 

  F: Umzäunung 

Art. 6 Erschliessung 

 Das Gestaltungsplangebiet darf nur von Norden her über die Materlochstrasse erschlos-
sen werden. An der Materlochstrasse sind keine baulichen und keine verkehrslenkenden 
Massnahmen vorgesehen. Innerhalb des Gestaltungsplanperimeters werden die bauli-
chen Voraussetzungen geschaffen, damit die wegfahrenden Fahrzeuge nach Norden 
geleitet werden. 

  

B. Nutzungs- und Bauvorschriften 
Art. 7 Nutzung 

 Zulässig sind: 

 a) Im Baubereich A: Erschliessungs- und Zugangsbereiche zur Anlage, inklusive maxi-
mal 90 Parkplätze. Mindestens 50 % der Parkplätze sind als Schotterrasen auszuge-
stalten. 

 b) Im Baubereich B1: Hauptgebäude mit allgemeinen Erschliessungsflächen, Technik-
räumen, sanitären Einrichtungen, Lagern, Büro-/Verwaltungsräumen, Schulungsräu-
men, einer Büchsenmacherei mit Werkstatt und Verkaufsladen (beschränkt auf Artikel 
für Jagd-/Schiessbedarf), Restaurationsbetrieb (jedoch kein öffentliches Restaurant), 
Schiesskino, Indoorschiessanlagen (ohne Paintball, Combat oder ähnlichem) sowie 
gedeckter, lärmabsorbierend ausgestalteter Abschussbereich für die Kugelanlagen im 
Freien. 

 c) Im Baubereich B2: Schalldichter, vollständig eingedeckter Schiesstunnel bis maximal 
300 m Schiessdistanz. 

 d) Im Baubereich C: Kugelschiessanlagen im Freien mit bewegten und fixen Zielen, in-
klusive Lärmschutzmassnahmen. 

 e) Im Baubereich D: Schrotschiessanlagen im Freien, bestehend aus Übungsparcours, 
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Compak-Anlage, inklusive Lärmschutzmassnahmen. 

 f) E: Naturnahe Flächen. 

 g) F: Umzäunungen, Sicherheitsabschrankungen. 

Art. 8 Stellung und Dimensionen der Bauten und Anlagen 

 1 Die Gebäude dürfen im Baubereich B1 eine Höhenkote von 440 m.ü.M. nicht über-
schreiten. In den Baubereichen C und D dürfen die Anlagen mit Ausnahme von Lärm-
schutz- und Sicherheitseinrichtungen nicht über den Grubenrand reichen. 

 2 Die Geschosszahl des Hauptgebäudes im Baubereich B1 ist auf 2 Untergeschosse 
(UG2, UG1) und 2 Obergeschosse (EG, OG) beschränkt. 

 3 Die Fläche der Büchsenmacherei im Baubereich B1, bestehend aus Werkstatt und 
Verkaufsladen, darf 400 m2 betragen. 

 4 Die Fläche für Restauration und Schulung im Baubereich B1 darf folgendes betragen: 

 a) Schulung 1: 100 m2  

 b) Schulung 2: 60 m2 

 c) Cafeteria: 150 m2 

 d) Office-Küche: 30 m2  

 Die Zielgruppe der Restauration sind die Nutzer der Jagdschiessanlage. Anlässe 
müssen im Zusammenhang mit dem Zweck der Jagdschiessanlage stehen. 

 5 Innerhalb der Baubereiche gelten sonst keine weiteren baupolizeilichen Einschrän-
kungen wie beispielsweise Gebäudelänge, Gebäudebreite, Gebäudehöhe, Geschos-
sigkeit, Ausnützungsziffer usw. 

Art. 9 Gestaltung 

 1 In den Baubereichen sind Bauten, Anlagen und landschaftliche Umgebung so zu ge-
stalten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung erzielt wird. 

 2 Dachflächen sind soweit möglich extensiv zu begrünen. Eine Begrünung der Dachflä-
chen wird den naturnahen Flächen jedoch nicht angerechnet. 

 3 Die Ausgestaltung der Baubereiche und der Umzäunung ergibt sich aus den techni-
schen und sicherheitsmässigen Anforderungen. 

Art. 10 Bepflanzung 

 Im ganzen Gestaltungsplanperimeter wird mit natürlichen, einheimischen und auf die 
Umgebung abgestimmten Pflanzen begrünt. 
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C. Umwelt- und Naturschutz 
Art. 11 Lärmschutz 

 1 Die Jagdschiessanlage Widstud hat bei den bei der Erstellung vorhandenen, bewohn-
ten Gebäuden in der Umgebung die Planungswerte gemäss Anhang 7 der Lärm-
schutzverordnung entsprechend den in der Bauordnung der Stadt Bülach festgelegten 
Lärmempfindlichkeitsstufen einzuhalten. 

 2 Die Benutzung der Indoor-Schiessanlagen im Baubereich B1 und des 300 m    
Schiesstunnels im Baubereich B2 darf zu keinen wahrnehmbaren Lärmimmissionen 
ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters führen. 

 3 Die Aussen-Schiessanlagen in den Baubereichen C (Kugel) und D (Schrot) sind im 
Sinne des Vorsorgeprinzips bezüglich Lärmimmissionen wie folgt zu erstellen: 

 a) Platzierung der lärmerzeugenden Anlagen in den Baubereichen C und D unterhalb 
der Höhenkoten des gewachsenen Terrains am Perimeterrand (Rand ehemalige 
Kiesgrube), so dass sie gegenüber der Umgebung gut abgeschirmt und optisch nicht 
einsehbar sind. 

 b) Überdeckung und lärmabsorbierende Auskleidung der Abschussbereiche in Baube-
reich B1 (Kugelanlagen) auf einer Länge von 20 m. 

 c) Einhausung der Abschussbereiche (Öffnung nur in Schussrichtung) der Anlagen in 
Baubereich D (Schrotanlagen). 

 d) Wo möglich, sinnvoll und verhältnismässig sind weitere Massnahmen zur Reduktion 
der Lärmimmissionen umzusetzen. 

 4 Die Einhaltung der Planungswerte ist vor Betriebsaufnahme durch Lärmmessungen 
zu verifizieren und in der Betriebsphase durch die jährliche Erhebung der Betriebs-
zahlen (Schiesshalbtage, Schusszahlen, Öffnungszeiten) im Rahmen des Controllings 
sowie durch weitere Messungen bei wesentlichen Veränderungen. Falls die Pla-
nungswerte nicht eingehalten sein sollten, hat die Baudirektion zusätzliche Lärm-
schutzmassnahmen anzuordnen. 

Art. 12 Lufthygiene 

 1 Die Indoorschiessanlagen sind geeignet zu belüften und die Abluft zu filtern sowie die 
Schadstoffwerte regelmässig zu überprüfen, um den Gesundheitsschutz optimal zu 
gewährleisten. 
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 2 Die Emissionsgrenzwerte gemäss Anhang 1 der Luftreinhalteverordnung sind in den 
Indoor-Schiessanlagen in jedem Fall einzuhalten. 

Art. 13 Schadstoffarme Produkte, Entsorgung 

 1 Stahlschrotpatronen und alle Wurfscheiben (Tontauben, Rollhasen) müssen auf der 
Anlage bezogen werden, damit dem neusten Stand der Technik und den ökologi-
schen Anforderungen entsprechende Produkte1 verwendet werden. Auf der Anlage 
dürfen nur Munition und Wurfscheiben verwendet werden, welche die Qualität des 
Grundwassers nicht beeinträchtigen. Es ist verboten, eigene Stahlschrotpatronen 
oder eigene Wurfscheiben zu verwenden. 

 2 Bei den Kugelanlagen und dem Blechhasen / Blechreh (Bleischrot) ist die verschos-
sene Munition mittels geeigneter Systeme aufzufangen. 

 3 Bei den Schrotanlagen (Compak-Anlage, Übungsparcours) müssen das Schrot und 
die Wurfscheiben mittels geeigneter Systeme zurückgehalten, periodisch eingesam-
melt und umweltgerecht entsorgt / verwertet werden. 

Art. 14 Nationaler Wildkorridor ZH 9 

 Auf den nationalen Wildkorridor ZH 9 wird mit Beschränkung der Betriebszeiten der Aus-
senanlagen Rücksicht genommen. 

Art. 15 Biotop am Simeligraben 

 Der im Perimeter der Jagdschiessanlage liegende Teil des Biotops am Simeligraben von 
gut 0.4 ha darf vom Betrieb der Jagdschiessanlage nicht beeinträchtigt werden (ausge-
nommen Lärmimmissionen). 

Art. 16 Ökologische Auflagen 

 1 Es sind im Sinne des Landschaftsgestaltungsplans für den Kiesabbau vom 4. No-
vember 1992 naturnahe Flächen (inklusive Biotop am Simeligraben) im Umfang von  
2 Hektaren zu erstellen. Sie umfassen wechselfeuchte bis wechseltrockene Wiesen 
mit flachen Tümpeln, Trockenbiotope (Trockenwiesen und Pionierflächen), niedrige 
Hecken und Gehölzgruppen mit Krautsäumen und Feuchtmulden. Der Bodenaufbau 
richtet sich nach den Biotopzielen und der vorhandenen Geländestruktur. Die Flächen 
sind hinsichtlich Neigung und Erschliessung so zu gestalten, dass sie gut bewirt-
schaftbar sind. 

 2 Für die Gestaltung der naturnahen Flächen ist durch den Gesuchsteller ein Detail-
konzept zu erstellen. Dieses ist rechtzeitig vor Baueingabe mit der Fachstelle Natur-

                                                  
1 Informationsgehalt: Es werden ausschliesslich teerfreie Wurfscheiben gemäss Anhang 1.15 der Chemi-

kalienrisikoreduktionsverordnung, ChemRRV ausgegeben. Stahlschrot besteht praktisch zu 100 % aus 

Eisen. 
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schutz zu erarbeiten. Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist es der Fachstelle 
Naturschutz zur Genehmigung vorzulegen. 

 3 Die naturnahen Flächen sind durch den Betreiber der Anlage entsprechend dem Pfle-
geplan der Fachstelle Naturschutz zu pflegen. 

 4 Die Umzäunung F ist kleintiergängig auszugestalten. 

  

Art. 17 Fruchtfolgeflächen 

 Im Gestaltungsplanperimeter ist zukünftig keine landwirtschaftliche Nutzung mehr mög-
lich. Zur Kompensation sind im Kanton Zürich 3.7 Hektaren Fruchtfolgeflächen mit einer 
pflanzennutzbaren Gründigkeit von mindestens 50 cm auszuscheiden. Der Ersatz der 
Fruchtfolgeflächen ist noch im Detail zu planen und innert 5 Jahren ab der rechtskräfti-
gen Baubewilligung (Projektfestsetzung) zu realisieren. 

  

D. Betriebsvorschriften 
Art. 18 Betriebsreglement 

 Der Betreiber der Anlage erstellt unter Miteinbezug der Stadt Bülach vor Inbetriebnahme 
der Anlage ein Betriebsreglement. Das Betriebsreglement ist der Baudirektion zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

Art. 19 Benützerkreis 

 1 Sportschützen sind Schützen ohne Jagdfähigkeitsausweis und solche, die nicht in 
jagdlicher Ausbildung sind. 

 2 Jäger und Sportschützen werden auf der Jagdschiessanlage Widstud mittels Chipkar-
te oder einem ähnlichen System individuell registriert. 

 3 Der Anteil der rein sportlichen Schützen ist in den Aussenanlagen auf maximal 25 % 
beschränkt. Der Betrachtungszeitraum beträgt jeweils ein Jahr. 

 4 Die Einhaltung des Anteils der Sportschützen wird von der Baudirektion jährlich an-
hand der Registrierungen überprüft. 

 5 Die Benutzung der Anlagen durch jagdliche Schützen des Kantons Zürich hat Priori-
tät. 

 6 Erreicht der Anteil der Sportschützen bei der periodischen Prüfung 25 %, werden kei-
ne neuen Sportschützen mehr registriert bzw. erst dann wieder, wenn die Quote von 
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25 % wieder unterschritten wird. 

 

Art. 20 Betriebszeiten 

 1 Der Restaurationsbetrieb im Baubereich B1 darf grundsätzlich nur an den Öffnungs-
tagen der Jagdschiessanlage bis maximal 22.00 Uhr geöffnet sein (bei Sonderanläs-
sen wie beispielsweise Generalversammlungen bis maximal 23.00 Uhr). 

 2 Die Aussenanlagen dürfen an maximal 400 Schiesshalbtagen2 im Jahr in Betrieb sein. 

 3 Die Aussenanlagen dürfen an Werktagen (Montag bis Samstag) am Morgen nicht vor 
08.00 Uhr und am Abend von Montag bis Freitag bis maximal um 18.00 Uhr bzw. 
einmal in der Woche bis 19.00 Uhr sowie an Samstagen bis maximal 17.00 Uhr ge-
öffnet sein. Von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr ist eine Ruhepause einzuhalten. 

 4 An Sonn- und allgemeinen Feiertagen oder ausserhalb der ordentlichen Betriebszei-
ten ist die Benutzung der Aussenanlagen nur an maximal 4 jagdlichen Sonderanläs-
sen pro Jahr zulässig, die von der Baudirektion bewilligt werden müssen. Diese Son-
deranlässe dürfen auf den lärmrelevanten Aussenanlagen – sofern sie an Sonn- und 
allgemeinen Feiertagen stattfinden – nicht vor 10.00 Uhr beginnen und müssen spä-
testens um 16.00 Uhr zu Ende sein. Zudem ist die mittägliche Ruhezeit von 12.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr einzuhalten. 

  

E. Schlussbestimmungen 
Art. 21 Inkrafttreten 

 Der Gestaltungsplan wird nach Publikation des Inkrafttretens verbindlich. 

Art. 22 Kiesabbau und Rekultivierung 

 Vor Baubeginn der Jagdschiessanlage werden der Kiesabbau und die Rekultivierung 
entsprechend der jeweils gültigen Grundlagen zu Ende geführt. 

  

  

 
                                                  
2 Informationsgehalt: Die Schiesshalbtage werden in der Beurteilung nach Lärmschutzverordnung stärker 

gewichtet als die Schusszahlen. Daher werden die Schiesshalbtage und nicht die Schusszahlen be-

schränkt. 
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1.  Vorgeschichte 

Die Baudirektion Kanton Zürich hat mit Verfügung Nr. 0505/15 vom 18.05.2015 den 
Kantonalen Gestaltungsplan "Jagdschiessanlage Widstud, Bülach" festgesetzt. Die 
Jagschiessanlage Widstud dient als neue gesamtkantonale Anlage; die bestehenden 
Anlagen in Embrach, Pfäffikon und Meilen wurden/werden aufgehoben und zurück 
gebaut.  
 
Den dagegen von einer Stiftung, welche in rund 400 m Entfernung ein Schulinternat 
betreibt, erhobenen Rekurs hiess das Baurekursgericht Kanton Zürich teilweise gut 
(BRGE IV Nr. 0101/2016 vom 01.09.2016). Die Realisierung der geplanten Jagd-
schiessanlage als solche sowie die partielle Mitbenutzung durch Sportschützen 
erachtete das Gericht jedoch als vollumfänglich sachgerecht und rechtskonform. 
 
Der Gestaltungsplan wurde in folgenden Punkten zur Überarbeitung an die 
Baudirektion zurückgewiesen:  

_ Die Anzahl der Fahrzeugabstellplätze und die für die Verpflegung notwendige Fläche 
sind im Sinne der Erwägungen zu reduzieren. Auf ein öffentliches Restaurant ist zu 
verzichten. 

_ Die als Schulungsraum notwendige Fläche ist neu zu definieren. 

_ Die Fläche der Büchsenmacherei ist auf 400 m2 zu verkleinern. 

_ Die Betriebszeiten sowie die Sondernutzung an Sonn- und allgemeinen Feiertagen 
sind im Sinne der Erwägungen zu präzisieren bzw. zu ergänzen. 

 
Die Baudirektion hat das Urteil des Baurekursgerichts akzeptiert. Hingegen hat die 
Stiftung gegen den Entscheid beim Verwaltungsgericht Kanton Zürich Beschwerde 
eingereicht. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde vollumfänglich abgewiesen 
(VB.2016.00605 vom 15.07.2016).  

 

Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid hat die Stiftung Beschwerde in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht 
hat entschieden auf diese Beschwerde nicht einzutreten (BGE 1C_420/2017 vom 

31.08.2018). 

 

Das Bundesgericht hat jedoch vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
Stellungnahmen zur geplanten Jagdschiessanlage Widstud eingefordert: 

_ Das ARE hält den Bedarf für die Jagdschiessanlage für ausgewiesen; der dafür 
gewählte Standort sei nicht zu beanstanden. 

_ Das BAFU kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, das angefochtene Urteil 
sei konform mit der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes. 

_ Das BLW erachtet die Interessen am Erhalt von Fruchtfolgeflächen (FFF) als 
ausreichend gewährleistet. 
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Die Baudirektion hat nun den Kantonalen Gestaltungsplan, das heisst den Plan und die 
Vorschriften im Sinne der Erwägungen des Gerichts überarbeiten lassen. Der 
überarbeitete Gestaltungsplan wird neu festgesetzt. 
 
 

2.  Änderungen Gestaltungsplan 

Parallel zur gerichtlichen Auseinandersetzung hat die Baudirektion die Ziele des 
jagdlichen Schiessens nochmals eingehend überprüft, was zu folgendem Ergebnis 
geführt hat (siehe Vergleich der Gestaltungspläne 2018 und 2015 in Anhang 1): 

_ Schrotanlagen (Baubereich D): Eine Compak-Anlage, welche mehr dem jagdlichen 
Schiessen entspricht, ersetzt die Skeet und Trap-Anlage. Weitere Vorteile einer 
Compak-Anlage sind, dass sie viel weniger Fläche benötigt und das Schrot sowie die 
Wurfscheiben in einem genau definierten Bereich wieder eingesammelt werden 
können. Als Konsequenz kann auf die aufwändigen Schutznetze verzichtet werden. 
Auch in Bezug auf den Lärmschutz schneidet eine Compak-Anlage besser ab, da mit 
emisssionsärmeren Schrotpatronen geschossen wird und die Hauptschiessrichtung 
wie bei den Kugelanlagen in Richtung Süden verlegt werden kann, was weniger 
Lärmreflexionen vom Wald zu Folge hat. Zudem soll der Jagdparcours durch einen 
einfacheren Übungsparcours ersetzt werden. 

_ Kugelanlagen (Baubereich C): Die Kugelanlagen bleiben unverändert; sie werden 
jedoch um 1 m angehoben und um 20 m nach Süden verschoben. 

_ Infrastruktur, Indoor-Schiessanlagen / 300 m Schiesstunnel (Baubereich B1 / 
B2): Die Indoor-Schiessanlagen und der 300 m Schiesstunnel erfahren ausser der 
räumlichen Verschiebung (vgl. Baubereich C) keine Veränderungen. 

_ Naturschutz (Bereich E): Da der Schrotbereich der Anlage markant kleiner wird, 
kann das Terrain der heutigen Grube weitgehend belassen werden. Anstatt 2.03 ha 
können 2.61 ha dem Naturschutz zur Verfügung gestellt werden (vgl. Kapitel 5 
"Naturschutz"). 

_ Erschliessung (Baubereich A): Die Erschliessung wird neu so gelegt, dass nicht 
mehr Naturschutzflächen zerschnitten werden und der Abstand zum Naturschutz-
gebiet Simeligraben markant vergrössert wird. Aufgrund der reduzierten Anzahl 
Parkplätze reduziert sich die Fläche des Baubereichs A von 0.40 ha auf 0.36 ha.  

_ Umzäunung (Bereich F): Die Umzäunung kann von 1'000 m auf 910 m reduziert 
werden.  

 
Für die Planung der Jagdschiessanlage Widstud ist weiterhin die Firma Jörg + Kuster 
verantwortlich. Für die Planung im Naturschutzbereich (Bereich E) wurde die Firma 
quadra beauftragt. Die Gestaltungsplangrundlagen und das Lärmgutachten sind von 
Basler & Hofmann erstellt worden. Letzteres in Zusammenarbeit mit der Empa. 
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3.  Änderungen Gestaltungsplanvorschriften (GPV) 

Aufgrund der Anordnungen des Baurekursgerichts sowie der noch stärkeren Aus-
richtung auf das jagdliche Schiessen wurden die GPV überarbeitet. In Anhang 2 sind 
die 2015 festgesetzten GPV den neuen GPV gegenübergestellt worden, alle 
Änderungen sind hervorgehoben. Es ergeben sich Änderungen in folgenden Artikeln: 
_ Art. 7  "Nutzung" 
_ Art. 8  "Stellung und Dimensionen der Bauten und Anlagen" 
_ Art. 11 "Lärmschutz" 
_ Art. 13 "Schadstoffarme Produkte, Entsorgung" 
_ Art. 16 "Ökologische Auflagen" 
_ Art. 20 "Betriebszeiten" 
 
 

4.  Lärmgutachten 

4.1  Ausgangslage/Vorgehen 
Bereits im Rahmen der Festsetzung 2015 wurde von Basler & Hofmann zusammen mit 
der EMPA ein Lärmgutachten erstellt. Die Jagdschiessanlage Widstud gilt gemäss  
Art. 7 der Lärmschutzverordnung als eine neue ortsfeste Anlage und hat demzufolge 
die Planungswerte einzuhalten. Für die Empfindlichkeitsstufen II und III betragen diese  
55 dBA respektive 60 dBA. Der Nachweis wurde mit dem Lärmgutachten vom 
31.03.2014 erbracht. Für das Lärmgutachten arbeitete Basler & Hofmann mit der 
EMPA (Jean-Marc Wunderli) zusammen. 
 
Die Baudirektion hat die Ziele des jagdlichen Schiessens nochmals eingehend 
überprüft und daraufhin die Schrotanlagen reduziert. Die Baudirektion hat beschlossen 
für die reduzierte Anlage ein neues Lärmgutachten erstellen zu lassen. Das vor-
liegende Lärmgutachten wurde wiederum von Basler & Hofmann in Zusammenarbeit 
mit der EMPA erstellt.  
 
4.2  Rahmenbedingungen 
Zum neuen Gutachten gilt es folgendes festzuhalten: 

_ Das Gutachten wurde auf Empfehlung der EMPA mit der aktuellen Version V4.0.0 
des von EMPA und BAFU entwickelten Programms sonARMS berechnet. Das 
Programm sonARMS stellt den aktuellen Stand der Technik bezüglich der Bere-
chnung und Beurteilung von Schiesslärm dar. Insbesondere berücksichtigt das 
Modell auch meteorologische Bedingungen und Reflexionen. 

_ Die Berechnungen 2015 sind mit der Version 2.0 von sonARMS durchgeführt 
worden. Die Resultate dieser Berechnungen wurden mit einer Messung 
(Testschiessen) verifiziert. Es wurde eine gute Übereinstimmung der Berechnung mit 
der Messung festgestellt. 

_ Im neuen Gutachten wurde die aktuelle Terraingestaltung, das heisst die weitest-
gehende Beibehaltung der heutigen Grube, berücksichtigt. Zudem konnten die 
Koordinaten der Schussrichtungen exakt definiert werden. 
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_ Die Lärmimmissionen wurden an den gleichen 5 Empfangspunkten gemessen, wie 
im Lärmgutachten im Jahre 2015 (E1 bis E5, siehe Plan in Anhang 3). Zusätzlich 
wurde auch das Schulinternat Heimgarten (E6/E7 in ES II, siehe Plan in Anhang 3) 
berechnet (Auflage des Baurekursgerichtes). 

_ Die Kugelanlagen im Baubereich C sind nur geringfügig in der vertikalen (+ 1m) und 
horizontalen Lage (20 m in Richtung Süden) verschoben worden. Schiessrichtung 
und Abschirmung sind gegenüber 2015 unverändert. 

_ Im Baubereich D wurden die neuen Anlagen und Schiessrichtungen berücksichtigt: 
Compak-Anlage statt Skeet und Trap, Schiessrichtung neu in Richtung Süden statt 
in Richtung Westen; einfache Übungsanlage statt Jagdparcours mit nur leicht abge-
änderter Schussrichtung. 

_ Die Indoor-Anlagen und der 300 m Schiesstunnel sind weiterhin lärmmässig nicht 
von Relevanz. 

_ Bezüglich Schiesshalbtagen (400) und Schusszahlen (563'000 Schrot- und  
263'000 Kugelschüsse pro Jahr) ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem 
Gutachten 2015. Gleiche Aussage gilt für die baulichen Lärmschutzmassnahmen. 
Diese werden mit Ausnahme der Netze zum Auffangen des Schrots, welche bei der 
Compak-Anlage nicht mehr erforderlich sind, beibehalten. 

_ Bei den Schrotanlagen soll emissionsärmere Munition mit geringerer Ladung und 
kleinerer Geschwindigkeit v0 verwendet werden. Abklärungen mit Munitionsher-
stellern haben ergeben, dass Munition erhältlich ist, welche rund 10 dB leiser als das 
Klassenmittel der Schrottflinten in der sonARMS-Waffendatenbank von 132 dB ist. 
Im aktualisierten Lärmgutachten wurden demzufolge für den Mündungsknall 122 dB 
eingesetzt. 

 
4.3  Resultate 
Die Neuberechnung mit sonARMS V4.0.0 ergibt im Vergleich zur Berechnung V2.0 an 
allen Empfangspunkten E1 bis E7 Abnahmen im Bereich von 0 dB bis 7 dB (siehe 
Berechnung in Anhang 4). Die Abnahme beim Schulinternat Heimgarten beträgt 6 dB. 
Die Veränderungen sind auf die emissionsärmeren Schrotanlagen, die Verfeinerungen 
im Modell, die Hinterlegung des aktuellen Terrainmodells und die exakten Koordinaten 
der Schussrichtungen zurück zu führen. 
 
4.4  Fazit 
Mit der mehr auf das jagdliche Schiessen ausgerichteten Compak-Anlage an Stelle von 
Skeet und Trap werden die Planungswerte nach Lärmschutzverordnung noch 
komfortabler eingehalten. Die neu berechneten Werte liegen 3.4 dB bis 17.2 dB unter 
den Planungswerten der Lärmschutzverordnung (vorher: 0.8 dB bis 14.1 dB). 
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5.  Naturschutz 

Das Konzept der ökologisch anrechenbaren Flächen (2.4858 Hektaren) und der 
ökologisch nicht anrechenbaren Flächen (2.7522 Hektaren) sowie der Belagsflächen 
für die Zufahrt (0.3880 Hektaren) im Gestaltungsplanperimeter ist in Anhang 5 
dargestellt. Die verlangten 2.0 Hektaren naturnahe Flächen werden bereits mit den 
anrechenbaren Flächen deutlich (25 %) übertroffen. Auch die nicht anrechenbaren 
Flächen werden eine valable ökologische Qualität aufweisen. Die Ziellebensräume 
sowie die Gestaltung, inklusive Bodenaufbau der einzelnen Flächen, aufgeführt 
ebenfalls in Anhang 5, sind mit der Fachstelle Naturschutz des ALN abgestimmt 
worden. 
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Anhang 

Anhang 1: Vergleich Gestaltungsplan 2015 und 2018 
 
Anhang 2: Vergleich Gestaltungsplanvorschriften (GPV) 2015 und 2018 
 
Anhang 3: Plan mit den Empfangspunkten E1 bis E7 
 
Anhang 4: Berechnungen sonARMS 
 
Anhang 5: Situation/Schnitte, ökologische Angaben 
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Anhang 3

B&H Plan-Nr.:  A3 4002.019-7.1

Legende

E1-7 Empfangspunkte

Bildquelle: GIS Kt. Zürich

N

Empfangspunkte Lärmgutachten
Massstab: 1:7‘500



Jagdschiessanlage (JSA) Widstud
SonARMS-Berechnungsresultate - JSA mit Massnahmen
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Lri 48.3 53.8 59.2 45.9 51.1 48.7 48.8 43.5 53.1 56.6 46.3 42.8 42.9 43.3

ES II III III III III II II II III III III III II II

PW 55 60 60 60 60 55 55 55 60 60 60 60 55 55

∆(Lr-PW) -6.7 -6.2 -0.8 -14.1 -8.9 -6.3 -6.2 -11.5 -6.9 -3.4 -13.7 -17.2 -12.1 -11.7 -5 -1 -3 0 -8 -6 -6

Beurteilungspegel gemäss Berechnung SonARMS 
09.11.2015 (in dBA)

Beurteilungspegel gemäss Berechnung SonARMS 
05.11.2018 (in dBA) Differenzen

Basler & Hofmann AG / AVI, HO 06.11.2018
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JSA Widstud, Gemeinde Bülach
Flächen und Lebensräume

Ziellebensraum anrechen-
bare m2
Ersatz

weitere Ve-
getations-
flächen m2

Belagsfläch
en m2

Bemerkungen Böschungs-
verhältnis

Ausgangs-
zustand

Aufbau, Vorschlag Begrünung

1 E1.1 Astatische Tümpel
für Laubfrosch

Tümpel mähbar, mit Grundablass,
40-50cm tief für Laubfrosch
Überlauf Richtung Simeligraben,
weitere Arten: Kleine Pechlibelle, Östlicher
Blaupfeil, Südlicher Blaupfeil

flache  Mulden Rekultievierte
Fläche

Mehrere astatische Tümpel:
10 cm Kiesschlamm
90 cm toniger Lehm, Einbau in Schichten, verdichtet
auf Unterboden (B-Horizont) aus Rekultivierung (Oberboden
abziehen)

Wechseltrockene
Pfeifengraswiese

um Tümpel, inkl. Strukturen (Totholz und Gehölz
für Laubfosch)

flach,
leicht kupiert

Rekultievierte
Fläche

10 cm Kiesschlamm
90 cm toniger Lehm, verdichtet
auf Unterboden (B-Horizont) aus Rekultivierung (Oberboden
abziehen)

Direktbegrünung

E1.2 Astatische Tümpel
für Kreuz kröte

Tümpel mähbar, mit Grundablass,
25-30cm tief für Kreuzkröte
weitere Arten: Kleine Pechlibelle, Östlicher
Blaupfeil, Südlicher Blaupfeil

flache Mulden
am Fuss der
Böschung

Zu erstellende
Auffüllung

Zwei astatische Tümpel:
10 cm Kiesschlamm
90 cm toniger Lehm, Einbau in Schichten, verdichtet
auf Auffüllungsmaterial (C-Material)

Wechseltrockene
Pfeifengraswiese

um Tümpel, inkl. Strukturen (Totholz  für
Kreuzkröte)
Sandfläche für Kreuzkröte, min. 60cm

flach Zu erstellende
Auffüllung

90 cm toniger Lehm, verdichtet
10 cm Kiesschlamm
auf Auffüllungsmaterial (C-Material)

Direktbegrünung

2 Trockenbiotope E2.1 7'380 Rekultievierte
Fläche

100 cm durchlässiges, kiesig- sandiges Auffüllmaterial (C-
Material) auf Unterboden aus Rekultivierung (Oberboden
abziehen)

Direktbegrünung

E2.2 1'216 Auffüllung / PP 100 cm durchlässiges, kiesig- sandiges Auffüllmaterial (C-
Material) anstehend  oder aufgefüllt (Kies von PP kann
belassen werden)

Direktbegrünung

E2.3 3'063 Nordexponiert flacher 1:3 Geschüttete
Böschung

100 cm durchlässiges, kiesig- sandiges Auffüllmaterial (C-
Material) anstehend oder aufgefüllt

Direktbegrünung

2.3 Pioniervegetation 2'680 Ost-/ Westexponiert steiler 1:3 Gewachsene /
geschüttete
Böschung

Gewachsenes Grubenböschungmaterial (kiesig) / Anstehendes
(sauberes) Grubenböschungmaterial

Ansaat

2.4 Halbtrockenrasen 2'093 Nordexponiert steiler 1:3
(bis 1:2)

Gewachsenen
Böschung

Gewachsenes Grubenböschungmaterial (kiesig) Ansaat

3 Hecken E3.1 Niederhecke 576 Niederhecke mit Wildsträuchern und hohem Anteil
an Wildrosen

flach,
max. 1:3

Rekultievierte
Fläche

Nährstoffarmes, humusfreies, mageres Auffüllmaterial (C-
Material) auf Unterboden aus Rekultivierung (Oberboden
abziehen)

Pflanzung

3.3 Einheimische
Wildhecke,
Vorpflanzung Zaun

           865 Mit Wildsträuchern, schattenverträglich flach Geschüttete /
gewachsenen
Böschung

Anstehendes (sauberes) Auffüllungsmaterial Pflanzung

4 Vernetzungsachse
Nord-Süd

E4.1 Artenreiche
Fromentalwiese

668 Einheimischen Einzelbäumen flach,
max. 1:3

Rekultievierte
Fläche

Nährstoffarmes, humusfreies, mageres Auffüllmaterial (C-
Material) auf Unterboden aus Rekultivierung (Oberboden
abziehen)

Direktbegrünung

E4.2 Artenreiche
Fromentalwiese mit
Heckenstrukturen

777 Heckenstrukturen mit Wildgehölzen und hohem
Anteil an Dornensträuchern und einheimischen
Einzelbäumen

flach,
max. 1:3

Geschüttet Nährstoffarmes, humusfreies, mageres Auffüllmaterial (C-
Material)

Direktbegrünung

4.3 Fromentalwiese mit
Heckenstrukturen

1'643 Heckenstrukturen mit Wildgehölzen und hohem
Anteil an Dornensträuchern und einheimischen
Einzelbäumen

steiler 1:3 Geschüttete
Böschung

Anstehendes (sauberes) Grubenböschungmaterial Pflanzung,
Ansaat

5 Bestehendes
Biotop Simeligraben

E5.1 4'270 Bestehend: Astatische Tümpel, Wiese,
Heckenstrukturen

Bestehend ist begrünt

6 Weitere
Vegetationsflächen

6.1 Halbtrockenrasen         9'413 Ende Schiessbahnen und mit wegbegleitenden,
einzelnen Gehölzen

flacher 1:3 Zu erstellende
Auffüllung

auf durchlässigem Auffüllmaterial (C-Material) Ansaat
Pflanzung

6.2 Blumenrasen         3'222 Bei Schiessbahnen flach Zu erstellende
Auffüllung

auf durchlässigem Auffüllmaterial (C- oder B-Material) Ansaat

6.3 Dachbegrünung,
Halbtrockenrasen

        2'347 Dach von Hauptgebäude eben 20 cm Kies ab Wand, teilweise Sand Ansaat

6.4 Vegetationsstreifen
Parkplätze

           118 Vegetationsstreifen in PP: Blumenrasen mit
Baumreihe mit Baumgruben

eben Rekultievierte
Fläche

Auffüllmaterial (B-Material) auf Unterboden aus Rekultivierung
Baumgruben mit Baumgrubensubstrat

Pflanzung Hoch-
stammbäume und
Ansaat

6.5 Strapazierfähiger,
extensiver Rasen

        4'030 Compactanlage und Fläche Jagdparcours,
strapazierfähiger, extensiver Rasen

eben Zu erstellende
Auffüllung

15 cm Rasentragschicht aus Sand/Humus-Gemisch auf
entsprechender Fundation/ resp. auf bestehendem,
durchlässigem Auffüllmaterial

Ansaat

V Verkehrsflächen 7.1 Asphalt Vorplatz 2-schichtig auf Kofferung, befahrbar; nach Angabe Ingenieur

7.2 Chaussierung/ Netstaler         3'880 Zufahrtsstrasse zu Hauptgebäude, Parkplatz
Schiessanlagen und Bewirtsschaftungswege

meist flach 2-schichtig (abstreuen mit 0,5 cm Splitt oder Brechsand) auf
Kofferung, befahrbar; nach Angabe Ingenieur

Selbstbergünung

7.3 Schotterrasen         1'111 Parkplätze flach Tragschicht (85 % Kiessand II, 15 % Rohboden) Deckschicht
Splitt auf Kofferung, befahrbar; nach Angabe Ingenieur

Ansaat

Z Zäune/ Umzäunung
Gelände

Z1 Holzwand kleintiergerecht, Höhe 3.5 m, Länge ca. 420m _ Möglichkeit der Transparenz prüfen, z.B. durch versetzte
Lattung, Wildhecke als Vorpflanzung

Z2 Maschendrahtzaun kleintiergerecht, Höhe 2 m, Länge ca. 270m _ teilweise mit Kletterpflanzen

Total Ersatzflächen 24'858

Total weitere Vegetationsflächen 27'522
Total Belagsflächen         3'880

quadra, 30. Oktober 2018

Südexponiert inkl. Strukturen für Schlingnatter und
andere Reptilien,
weitere Arten: Westliche Beissschrecke und
Blauflügelige Sandschrecke
Tagfalter: Westlicher Scheckenfalter
Ansiedlung Weissenburger Fingerkraut

flach,
max. 1:3

1'413

Ökologische Ersatzflächen
gemäss Gestaltungsplan

Wechselfeucht bis
Wechseltrocken,
Feucht (Weiher)

Halbtrockenrasen

5'495
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1. Zweck 

In Art. 47 der Raumplanungsverordnung (PRV) wird die Berichterstattung der raum-
planerischen Fragestellungen an die Behörde geregelt. Der Bericht dient dazu, die 
raumplanerischen Aspekte der Planung zu erläutern und zu dokumentieren. 
 
Gemäss Auskunft des Amtes für Raumentwicklung des Kantons Zürich ist ein Raum-
planungsbericht auch bei Sondernutzungsplänen mit Umweltverträglichkeitsprüfung 
erforderlich. Für Fragen des Umweltschutzrechtes kann im Raumplanungsbericht auf 
den Umweltverträglichkeitsbericht – im Fall der Jagdschiessanlage Widstud auf den 
Bericht zu den Umweltauswirkungen – verwiesen werden. Raumplanungsbericht und 
Bericht zu den Umweltauswirkungen ergänzen sich somit in optimaler Weise. 
 
Der vorliegende Bericht zur Raumplanung wurde von der mit den Umweltabklärungen 
beauftragten Firma Basler & Hofmann, zusammen mit der Fischerei- und Jagdverwal-
tung des Kantons Zürich, erarbeitet. 
 
 

2. Planungsgegenstand 

Die Baudirektion plant im Gebiet Widstud in der Gemeinde Bülach eine neue, dem 
Stand der Technik entsprechende Jagdschiessanlage. Diese Anlage soll den gesamten 
Bedarf an jagdlichem Schiessen im Kanton Zürich decken. Die bestehenden Anlagen 
im Kanton Zürich in Embrach, Pfäffikon und Meilen können daraufhin saniert und auf-
gehoben werden. Dies ist insbesondere für die Jagdschiessanlage Au in Embrach von 
Bedeutung, da diese in einem Auengebiet von nationaler Bedeutung, im BLN-Gebiet1 
sowie einem kantonalen Landschaftsschutzgebiet liegt. 
 
 

3. Begründung des Vorhabens 

Die Kantone haben gemäss Art. 14 Abs. 2 des eidgenössischen Jagdgesetzes dafür zu 
sorgen, dass Wildschutzorgane und Jäger eine geeignete Aus- und Weiterbildung er-
halten. Im Kanton Zürich ist hierfür die Fischerei- und Jagdverwaltung  des Amtes für 
Landschaft und Natur, ALN, der Baudirektion zuständig. 
 
Wesentlicher Bestandteil von Ausbildung und Schulung ist der sichere und treffsichere 
Umgang mit Schusswaffen. Dies kann nur mit kontinuierlichem Üben erreicht bzw. er-
halten bleiben. Für den Erhalt der Schiessfertigkeit und Treffsicherheit sowie für den 
Umgang mit Waffen im schnellen Schuss auf bewegte Ziele sind auch Wurfscheiben 
(Tontauben) sehr wichtig. Das kann nicht durch ein geschlossenes Schiesskino ersetzt 
werden. Zudem ist das Schiessen auf Wurfscheiben - Skeet und Trap2 genannt – eine 
olympische Sportdisziplin, so dass aus Synergiegründen eine Mitbenutzung der Anlage 
                                                        
1 BLN bedeutet Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. 
 
2 Beim Trap werden die Wurfscheiben von einer fixen Position abgerufen; beim Skeet verschiebt der Schütze 
seine Position. 
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durch Sportschützen Sinn macht. Der Anteil der Sportschützen ist jedoch auf maximal 
25 % beschränkt und wird durch Registrierung von Jägern und Sportschützen durch die 
Baudirektion kontrolliert. 
 
 

4. Standortwahl 

Ein geeigneter Standtort für eine Jagdschiessanlage musste folgende Kriterien erfüllen: 

_ Arealgrösse von mindestens 3 Hektaren 

_ Arealverfügbarkeit ab 2012, für mindestens 50 Jahre 

_ Vorhandene Bereitschaft, das Areal zur Verfügung zu stellen 

_ Umsetzbarkeit der Sicherheitsanforderungen muss möglich sein 

_ Abstand von mindestens 500 m zu grösseren Siedlungsgebieten  

_ Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Lärmschutzes  

_ Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Umweltrechts 

_ Nicht in inventarisierten Schutzgebieten / Schutzzonen 
 
Die Dokumentation der 27 im Kanton Zürich im Hinblick auf die vorhergehend erwähn-
ten Kriterien untersuchten Standorte ist im "Bericht über die Standortwahl und die Um-

weltauswirkungen auf Stufe Richtplanung", verfasst von Basler & Hofmann, dargestellt. 
Als geeignetster Standort hat sich die Kiesgrube Widstud in der Gemeinde Bülach her-
auskristallisiert. Er erfüllt die vorgegebenen Kriterien in optimalster Weise.  
 
 

5. Kantonaler Richtplan 

Wie in Kapitel 3 "Begründung des Vorhabens" erläutert, ist eine Jagdschiessanlage von 
überwiegendem öffentlichem Interesse. Öffentliche Bauten und Anlagen bedürfen eines 
Eintrags in den Kantonalen Richtplan. Die Jagdschiessanlage Widstud in Bülach ist auf 
Beschluss des Kantonsrates mit der Signatur S (Sicherheit) am 24.06.2013 im Kan-
tonalen Richtplan festgesetzt worden. Mit der Zustimmung des Bundesrates zu dieser 
Teilrevision am 04.12.2013 wurde das Richtplanverfahren abgeschlossen. 
 
Details zum Verfahren sind in Kapitel 1 "Einleitung" des Berichtes zu den Umwelt-
auswirkungen sowie der Internetseite des Amtes für Raumentwicklung, ARE, Kanton 
Zürich zu entnehmen: 
http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/kantonaler_richtplan/ab
geschlossene_verfahren/24_06_2013.html 
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6. Planungsgrundsätze 

Die übergeordneten Ziele der Raumplanung sind in Art. 1 (Ziele) und Art. 3 (Planungs-
grundsätze) des Raumplanungsgesetzes (RPG) verankert. Nachfolgend wird darge-
stellt, wie diese, sofern relevant, in der Planung der Jagdschiessanlage Widstud be-
rücksichtigt worden sind: 
 
Der Landwirtschaft sollen genügend Flächen an geeignetem Kulturland erhalten blei-

ben (Art. 3 Abs. 2 a. RPG): 

Siehe Kapitel 10 "Boden" im Bericht zu den Umweltauswirkungen. 
In Kürze: Im Perimeter der Jagdschiessanlage wird zukünftig keine landwirtschaftliche 
Nutzung mehr möglich sein. Die Baudirektion wird 3.7 Hektaren Fruchtfolgefläche mit 
einer pflanzennutzbaren Gründigkeit von mindestens 50 cm im Kanton Zürich kom-
pensieren. 
 
Siedlungen, Bauten und Anlagen sollen sich in die Landschaft einordnen 

(Art. 3 Abs. 2 b. RPG): 

Massgebend für den Bau einer Jagschiessanlage sind der Lärmschutz und die Sicher-
heit. Die Kugel- und Schrotanlagen werden unterhalb des gewachsenen Terrains plat–
ziert so dass sie gegenüber der Umgebung gut abgeschirmt und optisch nicht einseh-
bar sind. 
 
See- und Flussufer sollen freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleich-

tert werden (Art. 3 Abs. 2 c. RPG): 

Die Jagdschiessanlage Widstud tangiert keine Oberflächengewässer. 
 
Naturnahe Landschaften und Erholungsräume sollen erhalten bleiben 

(Art. 3 Abs. 2 d. RPG): 

Siehe Kapitel 9 "Natur und Landschaft" im Bericht zu den Umweltauswirkungen. 
In Kürze: Im Perimeter der Jagdschiessanlage werden für 2 Hektaren anrechenbare 
ökologische Ersatzflächen realisiert (dies entspricht den Auflagen für die Rekultivierung 
des Kiesabbaus). Zudem schafft die neue Jagdschiessanlage Widstud die Voraus-
setzung für die Aufhebung der Jagdschiessanlage Au in Embrach, welche in nationalen 
und kantonalen Schutzgebieten liegt. 
 
Die Wälder sollen ihre Funktionen erfüllen können (Art. 3 Abs. 2 e. RPG): 

Die Jagdschiessanlage Widstud tangiert keine Waldareale. Die vorgesehenen Bauten 
und Anlagen im Waldabstandsbereich (Baubereiche A und B2) gefährden die Walder-
haltung nicht und werden demzufolge genehmigt. 
 
Wohngebiete sollen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmut-

zung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont bleiben (Art. 3 Abs. 3 b. RPG): 

Siehe Lärmgutachten bzw. Kapitel 11 "Lärm" im Bericht zu den Umweltauswirkungen. 
In Kürze: Der Schutz der umliegenden lärmempfindlichen Nutzungen vor dem Schiess-
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lärm ist das zentrale Umweltthema. Es sind umfangreiche Lärmschutzmassnahmen 
vorgesehen. Die Planungswerte für Neuanlagen gemäss Lärmschutzverordnung wer-
den an allen Stellen eingehalten. Die Einhaltung der Planungswerte wird vor Betriebs-
aufnahme mittels Lärmmessungen verifiziert. 
 
 

7. Weitere thematische Fragestellungen 

Die weiteren thematischen Fragestellungen stammen aus der bisherigen Planung der 
Jagdschiessanlage Widstud, aus Checklisten zur Erstellung eines Berichtes nach Art. 
47 RPV sowie der Vorprüfung des Kantonalen Gestaltungsplans durch die kantonalen 
Fachstellen: 
 
Steht das Land zur Verfügung: 

Die Baudirektion des Kanton Zürich und die Eberhard Unternehmungen haben am 
15. März 2011 eine Absichtserklärung über den Abschluss eines Kaufvertrages oder 
eines Baurechts betreffend die Parzellen Kat.-Nr. 2286, 3958, 2283, 3959, Bülach, 
Kiesgrube Widstud der Firma Eberhard Bau AG, zwecks Bau einer neuen Jagd-
schiessanlage im Kanton Zürich abgeschlossen. In dieser Absichtserklärung ist fest-
gehalten, dass die Firma Eberhard Bau AG das Areal an den Kanton veräussert oder 
im Baurecht abgibt, sofern im Rahmen der Revision des Kantonalen Richtplans die 
Voraussetzungen geschaffen werden können, damit auf diesem Standort eine neue 
Jagdschiessanlage, welche allen gesetzlichen Vorschriften und fachtechnischen 
Rahmenbedingungen gerecht wird, gebaut werden kann. Diese Bedingungen sind 
heute erfüllt, so dass einem Kaufvertrag bzw. einem Baurecht nichts mehr im Wege 
steht. 
 
Werden die gesetzlichen Bestimmungen des Umweltschutzes, des Natur- und 

Heimatschutzes des Landschaftsschutzes, der Walderhaltung und der Jagd und 

Fischerei eingehalten: 

Siehe Bericht zu den Umweltauswirkungen. In Kürze: Der zitierte Bericht kommt zum 
Schluss, dass mit den in den Gestaltungsplanvorschriften bzw. dem Bericht zu den 
Umweltauswirkungen aufgeführten Massnahmen zum Schutz der Umwelt die neue 
Jagschiessanlage Widstud die gesetzlichen Bestimmungen vollumfänglich erfüllt. 
Dieser Beurteilung schliessen sich auch die Koordinationsstelle für Umweltschutz 
(KofU) und das Amt für Raumentwicklung (ARE) nach Vorprüfung der Gestaltungs-
planunterlagen an. 
 
Kann das Gebiet erschlossen werden (Verkehr, Wasser, Abwasser): 

Das Areal der Jagdschiessanlage ist über die Materlochstrasse erschlossen. Bezüglich 
Verkehrserschliessung sind keine baulichen und keine verkehrslenkenden Massnah-
men vorgesehen. Es werden zudem die erforderlichen baulichen Voraussetzungen 
geschaffen, damit die wegfahrenden Fahrzeuge nach Norden geleitet werden. Eine 
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr bzw. für den Langsamverkehr ist für eine 
Jagdschiessanlage primär aus Sicherheitsgründen nicht opportun. 



Basler & Hofmann  Kantonaler Gestaltungsplan Jagdschiessanlage Widstud,Bülach  5
  

 

Das Areal wird bereits heute von Nordosten her mit einer Trinkwasser- und einer Ab-
wasserleitung versorgt. Ob die bestehenden Zu- bzw. Ableitungen ausreichen, kann zu 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 
diese Leitungsführungen zu nutzen. Die Erschliessung mit Strom und Telekommuni-
kation kann von der Marterlochstrasse aus erstellt werden. 
 
Wie wird die Anlage finanziert: 

Die Anlage wird kein hochrentables Investitionsobjekt sein, sondern soll zu vernünf-
tigen Zugangskosten für die Jagenden einen kostendeckenden Betrieb ermöglichen. 
Das heisst, dass langfristig genügend Umsatz generiert werden muss, um einerseits 
den laufenden Betrieb zu finanzieren und andererseits  die Investitionskosten amor-
tisieren zu können. 

Der laufende Betrieb wird hauptsächlich über Stand- / Nutzungsgebühren, welche die 
einzelnen Schützen pro Schiessstand und Zeiteinheit oder pro Wurftaube zu bezahlen 
haben finanziert. Weitere wichtige Beträge leisten Fachverbände und / oder Betriebs-
gesellschaften einzelner Komponenten der Anlage durch feste Jahresbeiträge (verg-
leichbar ist das heutige Modell in Embrach: 75 % des Mitgliederbeitrages der Jagd-
schützengesellschaft gehen an die Betreiber der Jagdschiessanlage; als Gegenleistung 
erhalten die Mitglieder erleichterten Zugang und leicht reduzierte Nutzungsgebühren). 
Zudem werden die einzelnen Betriebskomponenten (Büchsenmacherei, Schiesskino, 
50 m Schiesshalle, 300 m Schiesstunnel) Standortabgaben zu leisten haben und damit 
zur Finanzierung der Fixkosten beitragen. 

Grundsätzlich plant die Baudirektion nicht die Anlage selber zu betreiben oder lang-
fristig zu finanzieren. Sie strebt eine vertragliche Zusammenarbeit zwischen der öff-
entlichen Hand und privatrechtlich organisierter Unternehmen der einzelnen Betriebs-
teile oder der gesamten Anlage an (Stichwort PPP = Public Private Partnership). 
 
Notwendigkeit einer Büchsenmacherei mit Werkstatt und Verkaufsladen: 

Jagdliche und sportliche Schusswaffen sind hochpräzise und mechanisch komplexe 
Geräte, welche sehr viel Pflege benötigen. Sie sind zudem grösstenteils mit empfind-
lichen optischen Zielgeräten ausgestattet. Eine permanente und fachlich kompetente 
Beratung und Reparaturmöglichkeit vor Ort ist daher eine zentrale Komponente der 
gesamten Anlage. Die Aufgaben, welche die Büchsenmacherei vor Ort zu erfüllen hat, 
können nur von einem voll ausgestatteten Betrieb und damit nicht von einer kleinen 
Dependance einer andernorts bereits bestehenden Büchsenmacherei sichergestellt 
werden. Der sichere und treffsichere und damit auch der tierschutzgerechte Umgang 
mit jagdlichen Waffen hängt neben den Fähigkeiten des Schützen auch stark von der 
Qualität der eingesetzten Waffen ab. Es ist daher unumgänglich, in die Anlage eine 
Büchsenmacherei, welche die Schützen beraten oder mit Waffen versorgen kann und 
wo sich die Benutzer der Anlage mit Munition sowie allem anderen, was zur Jagdaus-
übung benötigt wird eindecken können, zu integrieren. Eine qualitativ hochstehende 
Büchsenmacherei ist vor Ort nur realisierbar, wenn diese auch langfristig wirtschaftlich 
überleben kann. 

Wie gross der Flächenbedarf dieses Betriebsteils in der Ausführung schliesslich sein 
wird, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau festlegen. Unter anderem 
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hängt dies davon ab, welche allgemeinen Aufgaben die Büchsenmacherei im Betrieb 
der gesamten Anlage übernehmen wird (Munitionsverkauf und -lagerung, Ausgabe 
Chip Karten, Jetonverkauf, etc.) sowie den betrieblichen Anforderungen der Büchsen-
macherei selber. Als absolutes Minimum muss ein solches Geschäft mit einer Werk-
statt, einem Office, einer Warenannahme, einem Lagerraum, einem Handverkaufs-
lager, Verkaufs- bzw. Ausstellungsflächen sowie einem Tresorraum ausgerüstet sein. 
Die in Art. 8 Abs. 3 festgelegte Grösse von 1'200 m2 wird im Rahmen des Bauprojekts 
noch überprüft. 
 
Notwendigkeit eines Restaurants und von Schulungsräumen: 

Die gesamte Anlage dient in erster Linie Wildschutzorganen und Jägern als Aus- und 
Weiterbildungsstätte. Im Rahmen der Aus- und Weiterbildung finden jährlich Dutzende 
von Veranstaltungen statt: Theoretische Grundausbildung, Waffenhandhabung, prak-
tische Schiessausbildung, Praxistage, Schiesskurse, Testen neuer Waffensysteme, 
Anschussseminare, Schiessprüfungen, von der Fischerei- und Jagdverwaltung ange-
ordnete Weiterbildungskurse, etc. In vielen der angebotenen Kurse hat das jagdliche 
Schiessen einen zentralen Stellenwert. Es macht daher Sinn, auf der Anlage Widstud 
auch entsprechende Schulungsräumlichkeiten einzuplanen, damit Theorie und Praxis 
optimal am gleichen Standort kombiniert werden können. 

Die Schulungsräume und Räumlichkeiten des Restaurationsbetriebs sind so auszu-
gestalten, dass sie bei Bedarf für Versammlungen von Jagdbezirken, jagdlichen Ver-
bänden oder Veranstaltungen der Fischerei- und Jagdverwaltung kombiniert genutzt 
werden können. 

Nutzer der Schiesseinrichtungen schiessen in der Regel anlässlich eines Besuchs auf 
der Anlage nicht stundenlang ununterbrochen. Konzentriertes Schiesstraining ermüdet 
das Auge recht schnell. Folglich macht es Sinn und ist betreffend Trainingseffekt be-
deutend wirksamer abwechslungsweise zu Schiessen und wieder zu Pausieren. 

Aus genannten Gründen wird ein Restaurant mit einem vernünftigen Grundangebot 
(Getränke, Zwischenverpflegung, einfaches Mittagessen, etc.) eingeplant. Es ist kei-
nesfalls vorgesehen, dass das Restaurant als regionales Ausflugsziel im Grünen oder 
Gourmetrestaurant zu positionieren. Es soll, wie beschrieben, in erster Linie die Bedürf-
nisse der Anlagennutzer abdecken. 

Wie bei der Büchsenmacherei lässt sich die definitive Grösse und Raumaufteilung des 
Restaurationsbetriebs und der Ausbildungsräume zum aktuellen Planungszeitpunkt 
noch nicht genau festlegen. Geplant ist, diese Räume so anzuordnen, dass sie bei 
Bedarf zumindest teilweise kombiniert als grosser Versammlungsraum genutzt werden 
können. Im Kanton Zürich sind rund 1‘500 Personen jagdlich aktiv und der grösste 
jagdliche Verband hat fast 1‘000 Mitglieder. Es macht daher Sinn die Räumlichkeiten 
so zu gestalten, dass Versammlungen mit mehreren hundert Personen (Generalver-
sammlungen, Informationsveranstaltungen etc.) möglich sind. Die in Art. 8 Abs. 4 
festgelegte Grösse von 1'000 m2 wird im Rahmen des Bauprojekts noch überprüft. 
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Überprüfung der Betriebszeiten der Aussenanlagen: 

In Antrag (23) der Beurteilung der KofU wird verlangt, die bezüglich Lärm relevanten 
Betriebszeiten der Aussenanlagen – von nicht vor 08.00 Uhr bis maximal 19.00 Uhr mit 
einer Stunde Mittagspause (das heisst insgesamt maximal 10 Stunden) – zu überprü-
fen. 

Die Lärmschutzverordnung enthält keine Vorgaben bezüglich Betriebszeiten von 
Schiessanlagen. Im Gegensatz zu Industrie- und Gewerbelärm gibt es für Schiesslärm 
aber nur Grenzwerte für den Tag und nicht für die Nacht. Damit wird impliziert, dass in 
der Nacht nicht geschossen wird. Die Grenzwerte für den Tag bei Industrie- und Ge-
werbelärm beziehen sich auf die Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr (das heisst 12 Stun-
den). 

Falls Schiesslärm dem Industrie- und Gewerbelärm gleichgesetzt würde, wären – vor-
ausgesetzt die Planungswerte werden eingehalten – Betriebszeiten von 12 Stunden am 
Tag möglich. Art. 19 der Gestaltungsplanvorschriften beschränkt die maximalen Öff-
nungszeiten auf 10 Stunden pro Tag inklusive einer Mittagspause von einer Stunde. 

In ersten Überlegungen waren noch kürzere Öffnungszeiten (8 Stunden), allerdings bei 
noch fast doppelt so grossen Aussenanlagen (2 Skeet- und 2 Trapanlagen), aber glei-
chen Schusszahlen, vorgesehen gewesen.  

Die exakten Betriebszeiten werden definitiv im Betriebsreglement verankert. 
 
 

8. Planungsverlauf 

Das Richtplanverfahren ist abgeschlossen (vgl. Kapitel 5 "Kantonaler Richtplan"). Der 
neue Standort der Jagdschiessanlage Widstud ist im kantonalen Richtplan festgesetzt. 

Der Kantonale Gestaltungsplan, bestehend aus Plan und Vorschriften, ist anfangs April 
2014 den kantonalen Behörden zur Vorprüfung zugestellt worden. Parallel dazu wurde 
das Mitberichtsverfahren des Berichtes zu den Umweltauswirkungen, inklusive Lärm-
gutachten, bei der Koordinationsstelle für Umweltschutz (KofU) gestartet. Obwohl die 
Jagdschiessanlage Widstud formell nicht UVP-pflichtig ist, wurde das Mitberichtsver-
fahren in analoger Weise durchgeführt wie für ein UVP-pflichtiges Vorhaben. Die Beur-
teilung des Kantonalen Gestaltungsplans durch die Koordinationsstelle für Umwelt-
schutz, KofU, (UVP-Ref.-Nr. 0604-1) datiert vom 15. Mai 2014 und ist in Anhang 8-1 
aufgeführt. Die KofU hat folgende Fachstellen miteinbezogen: 

_ Amt für Landschaft und Natur (ALN) 

_ Fachstelle Bodenschutz 

_ Fachstelle Naturschutz 

_ Abteilung Wald 

_ Abteilung Landwirtschaft 

_ Amt für Raumentwicklung (ARE) 

_ Abteilung Raumplanung (Landschaftsschutz) 
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_ Amt für Wasser, Abfall, Energie und Luft (AWEL) 

_ Abteilung Abfallwirtschaft und Betriebe (Abfallwirtschaft, Altlasten) 

_ Abteilung Gewässerschutz (Entwässerung, Grundwasser) 

_ Abteilung Lufthygiene (Luftreinhaltung) 

_ Tiefbauamt (TBA) 

_ Fachstelle Lärmschutz (Schiesslärm, Verkehrslärm, Baulärm) 

_ Amt für Verkehr (AFV) 

_ Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)3 
 
Die Vorprüfung durch das Amt für Raumentwicklung, ARE, RNP Nord-Ost 
(Ref.-Nr. 14-0845) datiert vom 21. Mai 2014 und ist in Anhang 8-2 aufgeführt. 
 
Die Überarbeitung des Gestaltungsplans aufgrund der Vorprüfung beinhaltet 
folgende Punkte: 
 
Gestaltungsplan, Vorschriften: 

Art. 3, Art. 5, Art. 7, Art. 9 Abs. 2, Art. 16 Abs. 1 - Antrag (5) Beurteilung KofU 

_ Ersetzung des Begriffs "Ökologische Ersatzflächen" durch "Naturnahe Flächen". 
 
Art. 6 "Erschliessung" - Antrag (18) Beurteilung KofU 

_ Ergänzung, dass innerhalb des Gestaltungsplanperimeters die baulichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, damit die wegfahrenden Fahrzeuge nach Norden 
geleitet werden.  

 
Art. 8 Abs. 4 "Stellung und Dimensionen der Bauten und Anlagen" – Vorprüfung ARE 

_ Definition der Zielgruppe des Restaurants (Nutzer der Jagdschiessanlage). 
 
Art. 11 Abs. 4 "Lärmschutz" - Antrag (19) Beurteilung KofU 

_ Lärmmessungen zur Verifizierung der Planungswerte sind vor und nicht nach der 
Betriebsaufnahme durchzuführen.  

 
Art. 13 "Schadstoffarme Produkte, Entsorgung" - Antrag (14) Beurteilung KofU 

_ Zusatz, dass auf der Anlage nur Munition und Wurfscheiben verwendet werden 
dürfen, welche die Qualität des Grundwassers nicht beeinträchtigen.  

 
Art. 16 Abs. 1 "Ökologische Auflagen" - Antrag (7) Beurteilung KofU 

_ Zusätzliche Ausführungen zur Ausgestaltung der naturnahen Flächen.  
  

                                                        
3 Der Betriebslärm wird im Falle des Schiesslärms von der FALS beurteilt. 
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Art. 16 Abs. 2 "Ökologische Auflagen" (neu) - Antrag (7) Beurteilung KofU 

_ Auflage zur Erstellung eines Detailkonzeptes für die Gestaltung der naturnahen 
Flächen. 

 
Art. 16 Abs. 3 "Ökologische Auflagen" (neu) - Antrag (7) Beurteilung KofU 

_ Auflage zur Pflege der naturnahen Fläche in der Betriebsphase. 
 
Art. 17 "Fruchtfolgeflächen" - Antrag (1) Beurteilung KofU 

_ Konkretisierung des Ersatzes an Fruchtfolgeflächen.  
 
Art. 18 Abs. 2 "Benützerkreis" - Antrag (20) Beurteilung KofU 

_ Definition des Betrachtungszeitraums für die Beschränkung der rein sportlichen 
Schützen in den Aussenanlagen (jeweils ein Jahr).  

 
Art. 18 Abs. 3 "Benützerkreis" - Antrag (21) Beurteilung KofU 

_ Konkretisierung des Begriffs regelmässig (jährlich).  
 
Art. 18 Abs. 5 "Benützerkreis" (neu) - Antrag (22) Beurteilung KofU 

_ Beschrieb des Vorgehens zur Plafonierung des Anteils der Sportschützen auf 25 %. 
 
 
Gestaltungsplan, Plan 1:1'000: 

_ Ersetzung des Begriffs "Ökologische Ersatzflächen" durch "Naturnahe Flächen" - 
Antrag (6) Beurteilung KofU. 

_ Erläuterung der voraussichtlichen Terrainkoten und der voraussichtlichen 
Gebäudekote in Baufeld B1 (unter Informationsgehalt) - Vorprüfung ARE. 

_ Abstimmung von Perimeter und Umzäunung mit den Aussagen im Bericht zu den 
Umweltauswirkungen (Zaun an der Innenseite gegen die Anlage, insbesondere an 
der Ost- und Südseite). 

_ Verbesserung der Lesbarkeit - Vorprüfung ARE. 

 
Diverse Anträge der kantonalen Fachstellen beinhalten Auflagen für das nachfolgende 
Baubewilligungsverfahren. Es sind dies: 

_ Antrag (2) Beurteilung KofU - Verwertung und Bewilligung des Bodenaushubs. 

_ Antrag (3) Beurteilung KofU - Berücksichtigung der Richtlinien für Bodenrekulti-
vierungen des Kt. Zürichs. 

_ Antrag (4) Beurteilung KofU - Bodenkundliche Baubegleitung (BBB).  

_ Antrag (8) Beurteilung KofU - Optimierungen zur Qualität der naturnahen Flächen. 

_ Antrag (9) Beurteilung KofU - Abgrenzung der verschiedenen Biotop-Teilflächen, 
inklusive Angaben zur Grösse der Teilflächen. 
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_ Antrag (10) Beurteilung KofU - Anpassung der Profile der naturnahen Flächen. 

_ Antrag (11) Beurteilung KofU - Erstellung eines Höhenlinienplans mit Schnitten zur 
Geländeform im Endzustand. 

_ Antrag (12) Beurteilung KofU - Umsetzung der ökologischen Auflagen durch die 
Umweltbaubegleitung. 

_ Antrag (13) Beurteilung KofU - Einreichung eines Baubegleit- und Entsorgungskon-
zepts beim AWEL zur Genehmigung. 

_ Antrag (15) Beurteilung KofU - Einhaltung der Bestimmung der BAFU-Baurichtlinie 
Luft (bereits im Bericht zu den Umweltauswirkungen so aufgeführt). 

_ Antrag (16) Beurteilung KofU - Ausrüstung der Baumaschinen mit Partikelfiltern 
(bereits im Bericht zu den Umweltauswirkungen so aufgeführt). 

_ Antrag (17) Beurteilung KofU - Mindestens Euro 3 Kategorie bei den Lastwagen 
(bereits im Bericht zu den Umweltauswirkungen so aufgeführt). 

_ Antrag (24) Beurteilung KofU - Festlegung der Massnahmenstufen nach Baulärm-
richtlinie BAFU (bereits im Bericht zu den Umweltauswirkungen so aufgeführt). 

_ Antrag (25) Beurteilung KofU - Pflichtenheft der Umweltbaubegleitung der FALS zur 
Stellungnahme vorlegen. 

_ Antrag (26) Beurteilung KofU - Gewährleistung der Sicherheit der Velofahrer/innen. 

_ Antrag (27) Beurteilung KofU - Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen bei 
der weiteren Projektierung. 

_ Antrag (28) Beurteilung KofU - Erarbeitung und Genehmigung Pflichtenheft UBB. 

_ Antrag (29) Beurteilung KofU - Integration der Anträge in die Besonderen Bestim-
mungen der Unternehmerausschreibung und die Werkverträge. 

_ Antrag (30) Beurteilung KofU - Definition der Rechten und Pflichten der UBB. 

 
Die Öffentliche Auflage startete am 17. Juni 2014 und dauerte 100 Tage bis zum 
25. September 2014 (Verlängerung der Frist durch die Baudirektion aufgrund der 
Sommerferien). Es werden folgende Dokumente aufgelegt: 

_ Gestaltungsplan, Vorschriften (16. Juni 2014, überarbeitet nach Vorprüfung) 

_ Gestaltungsplan, Plan 1:1'000 (16. Juni 2014, überarbeitet nach Vorprüfung) 

_ Bericht zu den Umweltauswirkungen (31. März 2014) 

_ Lärmgutachten (31.März 2014) 

_ Bericht nach Art. 47 RPV, Raumplanungsverordnung (16. Juni 2014, überarbeitet 
nach Vorprüfung) 

_ Bericht über die Standortwahl und die Umweltauswirkungen auf Stufe 
Richtplanung (08. Mai 2012) 
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9. Information und Mitwirkung 

Die Baudirektion hat eine Vertretung der Stadt Bülach am 06.02.2014 über die 
Ergebnisse der Umweltabklärungen, das Lärmgutachten, die Erarbeitung des 
kantonalen Gestaltungsplans sowie die geplanten nächsten Schritte informiert. 
 
Für die Information und Mitwirkung hat die Baudirektion ein Kommunikationskonzept 
erstellt. Dieses Konzept beruht auf folgenden Pfeilern: 

_ Erarbeitung von allgemeinverständlichen Grundlageninformationen 

_ Kommunikation der öffentlichen Auflage des Gestaltungsplans durch die 
Baudirektion 

_ Durchführung eines Testschiessens für die Bevölkerung 

_ Gründung einer Begleitgruppe mit Vertretern der Baudirektion, der Anwohner, des 
Stadtrates von Bülach, der Umweltorganisationen und JagdZürich. 

 
Die Begleitgruppe hat sich konstituiert und setzt sich aus 2 Vertretern der Anwohner 
(Daniela Arnold, Hanni Guyer), 2 Vertretern des Stadtrates von Bülach (Hanspeter 
Lienhart, Willi Meier), einem Vertreter der Umweltorganisationen (Andreas Hasler, Pro 
Natura), einem Vertreter von JagdZürich (Christian Jaques) sowie dem Leiter der 
Fischerei- und Jagdverwaltung (Urs Philipp) und der Kommunikation der Baudirektion 
(Wolfgang Bollack) zusammen. 
 
Die 1. Sitzung der Begleitgruppe fand am 22.04.2014, die 2. Sitzung am 22.05.2014 
jeweils in Bülach statt. Der Begleitgruppe wurde anlässlich der 1. Sitzung die Vorprü-
fungsunterlagen abgegeben. Die Stellungnahmen der Exponenten der Begleitgruppe 
sind im Anhang dieses Berichtes wie folgt aufgeführt: 

_ Anhang 9-1: Stellungnahme Daniela Arnold, Hanni Guyer (Pro Heimgarten) als 
Vertreterinnen der Anwohner. 

_ Anhang 9-2: Stellungnahme Stadtrat Bülach. 

_ Anhang 9-3: Stellungnahme Pro Natura Zürich, WWF Zürich, ZVS / BirdLife 
Zürich als Vertreter der Umweltorganisationen. 

 
Die Baudirektion orientierte am 16.06.2014 anlässlich einer Medienkonferenz und einer 
Informationsveranstaltung in Bülach über die öffentliche Auflage des Kantonalen Ge-
staltungsplans Jagdschiessanlage Widstud. 
 
Die Ergebnisse der öffentlichen Auflage sind in einem separaten Dokument 
zusammengefasst ("Bericht zu den Einwendungen aus der Anhörung und öffentlichen 

Auflage vom 17.Juni bis 25. September 2014", datiert vom 30.03.2015). 

Die Begleitgruppe wurde am 20. Januar 2015 über die Ergebnisse der Anhörung und 
die Entscheide der Baudirektion orientiert. Die Einigungsverhandlung mit der Standort-
gemeinde Bülach gemäss § 84 Abs. 2 PBG wurde am 3. Februar 2015 durchgeführt.  
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Anhang 8-1 Beurteilung Koordinationsstelle für Umweltschutz, KofU 
(UVP-Ref.-Nr. 0604-1, datiert vom 15.05.2014) 

 
Anhang 8-2 Vorprüfung Amt für Raumentwicklung, ARE, KofU 

(ARE-Ref.-Nr. 14-0845, datiert vom 21.05.2014) 
 
Anhang 9-1 Stellungnahme zu den Vorprüfungsunterlagen der Anwohner 

Daniela Arnold und Hanni Guyer (Pro Heimgarten) 
 
Anhang 9-2 Stellungnahme zu den Vorprüfungsunterlagen des Stadtrates 

von Bülach  
 
Anhang 9-3 Stellungnahme zu den Vorprüfungsunterlagen der 

Umweltorganisationen (Pro Natur Zürich, WWF Zürich, 
ZVS / BirdLife Zürich 
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Daniela Arnold, Vertreterin Anwohner 
Hanni Guyer, Vertreterin Pro Heimgarten 

Heimgartenstrasse 26 
8180 Bülach 

Telefon 044 860 09 37 

 

h.guyer@bluemail.ch 

 

Kantonaler Gestaltungsplan 
Jagdschiessanlage Widstud Bülach  
 
Stellungnahme zum Gestaltungsplan 
 

Grundsätzliches 

Wir bedanken uns bei den kantonalen Instanzen, dass wir vor der öffentlichen Auflage im Rahmen der 

Begleitgruppe Stellung beziehen können zum Gestaltungsplan. 
 
 
 

Bericht zu den Umweltauswirkungen 
 
7. Untersuchungen von Stahlschrot und Wurfscheiben  
Aus Sicherheitsgründen wird auf Blechhase und Blechreh mit Bleischrot geschossen. 
 

 Es muss sichergestellt werden, dass auf den übrigen Schrotanlagen ausschliesslich Stahlschrot verwendet 
wird. 

 
 

Zum Entwurf Gestaltungsplan 

Lärmschutz 

 Der Planungswert von 55, bez. 60 dB muss als maximaler Wert bei jeder Witterung und Jahreszeit eingehalten 

werden. 

 Mit fest installierten Lärmmessgeräten an allen lärmsensitiven Orten ist die Einhaltung der Planungswerte 

dauernd zu überprüfen. 

 Beim Überschreiten der maximal zulässigen Werte muss der Betrieb der betreffenden Anlagen eingestellt und 

nachgerüstet werden. 

 

 Beim Messpunkt 3 ist die Lärmsituation erneut zu prüfen, sobald das Erddepot abgetragen ist. 

 Lärmgutachten Seite 4, Kap. 3: Rechtliche Einordnung: „Eine Jagdschiessanlage ist eine öffentliche Anlage und 

könnte daher grundsätzlich Erleichterungen beanspruchen“  

Wir wehren uns gegen spätere Erleichterungen. Dies muss im Gestaltungsplan entsprechend festgehalten 

werden. 
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Daniela Arnold, Vertreterin Anwohner 
Hanni Guyer, Vertreterin Pro Heimgarten 

Heimgartenstrasse 26 
8180 Bülach 

Telefon 044 860 09 37 

 

h.guyer@bluemail.ch 

 

Vorschriften zum GP 

Art. 8 Stellung und Dimensionen der Bauten und Anlagen: 

Gemäss den in Abs. 1 stipulierten Höhenkoten (Baubereich B1 max. 445m.ü.M.; Baubereiche C und D 

max.440m.ü.M.) können die Bauten und Anlagen deutlich höher gebaut werden als in den Plänen von Jörg & 

Kuster AG, Schnitte Mst. 1:1000 (Anhang 4‐1e) mit Angabe der Höhenkoten dargestellt . Die Anlagen könnten 

demnach auch deutlich über den Rand der heutigen Kiesgrube ragen. Nach bisherigen Informationen sollen 

Aussenanlagen alle unterhalb des Kiesgrubenrandes zu liegen kommen, d.h. von ausserhalb nicht einsehbar sein.  

 Die Vorschriften des GP sind den maximalen Höhen der Pläne anzupassen (440 m.ü.M. Baubereich B1 und 

425 m.ü.M Baubereich C und D). Dies gilt nicht für Bauten, welche ausschliesslich dem Lärmschutz dienen. 

Diesbezüglich ist der Gestaltungsplan zu präzisieren. 

 Die Höhenkoten sind vor und während der Vernehmlassung mit Baugerüsten aufzuzeigen. 

 

Art. 13 Schadstoffarme Produkte 

 1 Zur besseren Kontrolle sollen auch alle Bleischrotpatronen auf der Anlage bezogen werden müssen. 

 

Art. 16 Ökologische Auflagen 

 Die Ersatzfläche 4 ist so zu planen, dass dem benachbarten Bewirtschafter keine Nutzungseinschränkungen 

entstehen. Das heisst, dass sämtliche gesetzlichen Auflagen wie Gewässerabstände, Krautsäume etc. 

innerhalb des Anlageperimeters zu liegen kommen. 

 

Art. 17 Fruchtfolgeflächen 

 Die 3,7 Hektar FFF sind in der näheren Region zu kompensieren, z.B. im Haberland. 

 

Art. 18 Benutzerkreis 

2 Der Anteil der rein sportlichen Schützen ist in den Aussenanlagen auf maximal 25%beschränkt 

 . Es ist sicherzustellen, dass die max. 25% auch an Samstagen eingehalten werden. 
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Daniela Arnold, Vertreterin Anwohner 
Hanni Guyer, Vertreterin Pro Heimgarten 

Heimgartenstrasse 26 
8180 Bülach 

Telefon 044 860 09 37 

 

h.guyer@bluemail.ch 

 

Art. 19 Betriebszeiten:  

 Die Betriebszeiten sind zu überprüfen.   Öffnungszeiten max. 8 Stunden pro Tag,      

            frühestens ab 8.00 Uhr, spätestens bis 18.00 Uhr 

            an Samstagen spätestens bis 16.00 Uhr 

 

 Es dürfen keine Sonderbewilligungen erteilt werden, das heisst, an Sonn‐ und allgemeinen Feiertagen darf die 

Anlage, inkl. Restaurant, nicht benützt werden. 

 

Betrieb 

 Betriebsreglement: Vom Anlagebesitzer ist ein Betriebsreglement zu erstellen. Die Stadt als 

Standortgemeinde ist in das Verfahren einzubeziehen und wirkt bei der Ausgestaltung mit. Gleiches gilt für 

spätere Änderungen.  Das Betriebsreglement ist mit dem Baugesuch einzureichen. 

 Restaurationsbetrieb: Es muss sicherstellt werden, dass das Restaurant kein „Ausflugsziel im Grünen“ wird. (s. 

Erläuterungsbericht zu den Einwendungen aus dem Anhörungsverfahren Kant. RP, Einwendungs‐Nr. 6, Seite 6 

letzter Absatz). 

 Betriebsbericht: Verlangt wird vom Anlagebetreiber ein jährlicher Betriebsbericht zuhanden der BD und der 

Stadt als Standortgemeinde, welcher mind. umfasst: 

‐ Reporting Schusszahlen insgesamt und nach Kategorien aufgeteilt. 

‐ Nachweis der Einhaltung des gemäss Kant. RP‐Bericht zulässigen Nutzungsanteils von max. 25 % der rein 

sportlichen Schützen in den Aussenanlagen. 

 Konsequenz: Wird das Betriebsreglement nachweislich nicht eingehalten resp. die „Versprechungen“ im 

Gestaltungsplan nicht erfüllt, muss die Anlage geschlossen werden. 

 

Natur‐ und Landschaftsschutz 

 Tontauben: Es muss sichergestellt werden, dass das Gelände ausserhalb des Perimeters und das bestehende 

Biotop Simeligraben frei von Schiess‐ und Wurfscheibenrückständen ist. Sollte dies nicht möglich sein, muss 

das Tontaubenschiessen eingestellt werden. 
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Kantonaler Gestaltungsplan 
Jagdschiessanlage Widstud Bülach  
 
Stellungnahme Stadt  Bülach zum Gestaltungsplan 
 

 

 

Grundsätzliches	

	

Die	Stadt	Bülach	bedankt	sich	bei	den	kantonalen	Instanzen,	dass	sie	vor	der	öffentlichen	Auflage	im	

Rahmen	der	Begleitgruppe	Stellung	beziehen	kann	zum	Gestaltungsplan.	

	

Grundsätzliches:	

	

 Festgehalten wird an der Stellungnahme des Stadtrats vom 25. Januar 2012 betr. Gesamtüberprüfung	

kantonaler	Richtplan,	Ergänzung	mit	Jagdschiessanlage	im	Kapitel	6.6 öffentliche	Bauten	und	Anlagen	–	

(Anhörung). Im Vordergrund stehen die Erwägungen hinsichtlich der umweltrechtlichen Anforderungen 

„Natur‐ und Landschaftsschutz“, „Boden, Grundwasser, Luft“, „Lärmschutz“ sowie betr. „Verkehr“ (Beilage). 

 Hinsichtlich Lärmimmissionen aus dem künftigen Schiessbetrieb folgender Hinweis: Die Planungen zur 

Entwicklung von Bülach Nord mit künftiger Mischnutzung (hoher Anteil Wohnen) sind abgeschlossen. Sie 

entsprechen dem kantonalen und regionalen Raumordnungskonzept, der regionale Richtplan wurde 

diesbezüglich rechtskräftig angepasst, die kantonalen Fachorgane von BD/ARE usw. waren in die Verfahren 

eingebunden und taxieren die Planungen – und damit die neue Stadtentwicklung in Bülach Nord ‐ als 

stimmig  und genehmigungsfähig. Damit kann Raum für rund 2000 neue Einwohner und rund 1500 neue 

Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Revisionspaket liegt dem Gemeindeparlament zur Festsetzung vor. In 

die Betrachtungen zum Lärmschutz ist neben dem Wisliquartier auch der Siedlungsteil Bülach Nord 

einzubeziehen. 	
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Zum Entwurf Gestaltungsplan 

 

Lärmschutz 

 Als Neuanlage muss die Schiessanlage zwingend die geltenden Planungswerte gemäss LSV, das heisst in ES II 

55 resp. in ES III 60 dB(A), einhalten. 

 Lärmgutachten Seite 4, Kap. 3: Rechtliche Einordnung: „Eine Jagdschiessanlage ist eine öffentliche Anlage 

und könnte daher grundsätzlich Erleichterungen beanspruchen“  

Die Stadt wendet sich gegen spätere Erleichterungen. Dies muss im Gestaltungsplan entsprechend 

festgehalten werden. 

 Die Lärmgrenzwerte dürfen nicht überschritten resp. müssen dauernd eingehalten werden. Bei 

Nichteinhaltung ist der Schiessbetrieb einzustellen bis mit neuen Lärmschutzmassnahmen die Einhaltung 

wieder garantiert werden kann.  

 Mit fest installierten Lärmmessgeräten an allen lärmsensitiven Orten ist die Einhaltung der Planungswerte 

dauern zu überprüfen. 

 Testschiessen: Anlässlich der internen Informationsveranstaltung vom 6. Februar 2014 wurde dies seitens 

Stadt ausbedungen. Dabei soll für die interessierte Bevölkerung eine möglichst realistische Simulation des 

künftigen Schiessbetriebes durchgespielt werden. In die Messkampagne ist auch das künftige Quartier 

Bülach Nord einzubeziehen.  

 

Vorschriften zum GP 

 Art. 8 Stellung und Dimensionen der Bauten und Anlagen: Gemäss den in Abs. 1 stipulierten Höhenkoten 

(Baubereich B1 max. 445m.ü.M.; Baubereiche C und D max. 440m.ü.M.) können die Bauten und Anlagen 

deutlich höher gebaut werden als in den Plänen von Jörg & Kuster AG, Schnitte Mst. 1:1000 (Anhang 4‐1e) 

mit Angabe der Höhenkoten dargestellt . Die Anlagen könnten demnach auch deutlicher über den Rand der 

heutigen Kiesgrube ragen. Nach bisherigen Informationen sollen Aussenanlagen alle unterhalb des 

Kiesgrubenrandes zu liegen kommen, d.h. von ausserhalb nicht einsehbar. Die Vorschriften des GP sind den 

maximalen Höhen der Pläne anzupassen (440 m.ü.M. Baubereich B und 425 m.ü.M Baubereich C und D). 

Dies gilt nicht für Bauten, welche dem Lärmschutz dienen. Diesbezüglich ist der Gestaltungsplan zu 

präzisieren. 
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Art. 19 Betriebszeiten:  

 Wir verlangen eine restriktive Überprüfung der Betriebszeiten. ‐ keine Erlaubnis von Sonderanlässe an Sonn‐ 

und allg. Feiertagen zur Benutzung der Aussenanlagen 

Betrieb 

 Betriebsreglement: Vom Anlagebesitzer ‐ als solcher wird voraussichtlich die Baudirektion Kanton Zürich 

fungieren resp. operativ das ALN ist ein Betriebsreglement zu erstellen. Die Stadt als Standortgemeinde ist 

in das Verfahren einzubeziehen und wirkt bei der Ausgestaltung mit. Gleiches gilt für spätere Änderungen.  

Das Betriebsreglement ist mit dem Baugesuch einzureichen. 

 Restaurationsbetrieb: Es muss sicherstellt werden, dass das Restaurant kein „Ausflugsziel im Grünen“ wird. 

(s. Erläuterungsbericht zu den Einwendungen aus dem Anhörungsverfahren kant. RP, Einwendungs‐Nr. 6, 

Seite 6 letzter Absatz). 

 Betriebsbericht: Verlangt wird vom Anlagebetreiber ein jährlicher Betriebsbericht zuhanden der BD und der 

Stadt als Standortgemeinde, welcher mind. umfasst: 

‐ Reporting Schusszahlen insgesamt und nach Kategorien 

‐ Nachweis der Einhaltung des gemäss kant. RP‐Bericht zulässigen Nutzungsanteils von max. 25 % der rein 

sportlichen Schützen in den Aussenanlagen. 

 Konsequenz: Schliessung der Anlage, falls die das Betriebsreglement nachweislich nicht eingehalten resp. 

die „Versprechungen“ des Gestaltungsplans nicht erfüllt werden. 

Anlage und Gestaltung 

 Visualisierung: Zur Beurteilung der räumlichen Auswirkungen des GP ist eine 3D‐Visualisierung einzureichen.  

(alle vier Sichtwinkel, s. auch Art. 9 der Vorschriften) 

Natur‐ und Landschaftsschutz 

 Tontauben: Es ist anlageseitig sicherzustellen, dass weder ausserhalb des Perimeters des Gestaltungsplans 

(Achtung: Biotop am Simeligraben) noch innerhalb desselben in den ökologischen Ersatzflächen 

Tonscherben anfallen.  
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Pro Natura Zürich  WWF Zürich ZVS/BirdLife Zürich 
Wiedingstr. 78 Hohlstr. 110, Postfach Wiedingstr. 78 
8045 Zürich  8010 Zürich 8045 Zürich 
Tel. 044 463 07 74 Tel. 044 297 22 22 Tel. 044 461 65 60 
pronatura-zh@pronatura.ch  wwf-zh@wwf-zh.ch info@birdlife-zuerich.ch 

 
 
 

ALN Fischerei- und 
Jagdverwaltung 
Herr Urs Philipp 
8090 Zürich 
 
 
Zürich, 15. Mai 2014 

 
 
 
Jagdschiessanlage Widstud, Bülach 
Stellungnahme zum Kantonalen Gestaltungsplan vom 31. März 2014 
 
Guten Tag Herr Philipp, lieber Urs 
Besten Dank für die Gelegenheit, dass wir uns zu einem frühen Zeitpunkt zum Gestaltungs-
plan äussern können. In unserer Stellungnahme nehmen wir hauptsächlich Bezug auf die Ge-
staltungsplanvorschriften und den dazugehörigen Plan, da diese das rechtlich verbindliche 
Gerüst für die Anlage bilden. 
 
Allgemeines 
Die Jagdschiessanlage Widstud ist in unserem Verständnis eine Anlage für die praktische 
Aus- und Weiterbildung von Jäger/-innen sowie eine Trainingsanlage für Jäger/-innen und in 
einem definierten Umfang auch für Sportschütz/-innen aus dem Kanton Zürich. Sie ist aber 
kein Bildungszentrum für die Jagdtheorie, kein Verkaufs-/Ladenstandort und kein Gastrono-
miebetrieb; diese nicht standortgebundenen Bedürfnisse müssen in der Bauzone abgedeckt 
werden. Es wäre nicht nachvollziehbar, wenn der Kanton, der für den Vollzug der Bestim-
mungen über das Bauen ausserhalb der Bauzonen (RPG) verantwortlich ist, diese Bestim-
mungen für ein eigenes Projekt nicht strikt anwenden würde. 
 
Gestaltungsplanvorschriften (GPV) Art. 1 Zweck 
Der Zweck der Anlage ist auf die Kapazität für die praktische Aus- und Weiterbildung und 
das praktische Training zu reduzieren. Neben den Überlegungen zur Standortgebundenheit 
gemäss obigem Abschnitt „Allgemeines“ müssen auch verkehrliche Aspekte zu diesem 
Schluss führen: Ein so dezentral gelegener Standort für die theoretische jagdliche Bildung – 
der zudem noch der einzige derartige Standort wäre – würde ein unnötiges Verkehrsaufkom-
men aus allen Gebieten des Kantons generieren. Es ist nicht einsichtig, weshalb diese Bildung 
nicht dezentral an mit dem öV gut erschlossenen Standorten angeboten werden kann, was 
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lange Anfahrten vermeidet. Würde der Standort Widstud auch ein Bildungszentrum (für die 
Theorie), ein Restaurant und eine Büchsenmacherei umfassen, müsste zudem zweifellos eine 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr vorgesehen werden, und die Schulungszeiten müss-
ten auf diesen öV ausgerichtet werden. 
 
GPV Art. 5, Baubereich B2 Schiesstunnel 
Weder aus den Erläuterungen noch aus dem Plan ist ersichtlich, dass der Schiesstunnel nur 
teilweise eingedeckt wäre, wie es aufgrund der Formulierung in diesem Artikel angenommen 
werden muss. Wir bitten um Aufklärung, in welchen Teilen der Tunnel offen ist. (Bezüglich 
Lärm ist Art. 11 Abs. 2 GPV entscheidend, der Lärmimmissionen aufgrund des 300 m 
Schiesstunnels ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters verbietet.) 
 
GPV Art. 7, lit. a, Anzahl Parkplätze 
Die Anzahl der nötigen Parkplätze ist offensichtlich unklar. Während im Rahmen des Richt-
planeintrags des Standorts Widstud von 150 Parkplätzen als nötig erachtet wurde, war an der 
Sitzung der Begleitgruppe vom 22. April von 100 Parkplätzen die Rede. Die GPV erlauben 
nun 120 Parkplätze. Wir beantragen, dass die wirklich nötige Anzahl aufgrund von nachvoll-
ziehbaren Berechnungen, wie sie etwa auch für Golfplätze angestellt werden, ermittelt wird. 
Wir weisen zudem darauf hin, dass absehbar nicht regelmässig genutzte Parkplätze als Teille-
bensraum auszugestalten sind (z.B. Schotterrasen). 
 
GPV Art. 7, lit. b, Baubereich B1 
Entsprechend dem eingeschränkten Zweck sind hier zu streichen: „Schulungsräume, Büch-
senmacherei mit Werkstatt und Verkaufsladen (beschränkt auf Artikel für Jagd-
/Schiessbedarf) und Restaurationsbetrieb“. Als Ersatz ergänzt werden kann dafür: „Büchsen-
macher-Werkstatt mit Verkaufsangebot für Patronen und Wurfscheiben“. 
 
GPV Art. 8, Abs. 3, Büchsenmacherei 
Auf eine vollwertige Büchsenmacherei ist zu verzichten, erstens wegen mangelnder Standort-
gebundenheit ausserhalb der Bauzone: Noch nie war einer Zürcher Jagdschiessanlage eine 
vollwertige Büchsenmacherei angegliedert, was die mangelnde Standortgebundenheit dieser 
gewerblichen Nutzung in aller Deutlichkeit aufzeigt. 
Zweitens liefert gerade auch der Bericht nach Art. 47 RPV (S. 5) eine wichtige Begründung, 
weshalb auf eine Büchsenmacherei verzichtet werden muss: Wenn eine Büchsenmacherei ein 
umfassendes Angebot anbieten muss, damit sie wirtschaftlich überleben kann, so bedeutet 
dies eine massive Konkurrenzierung anderer Büchsenmacher. Dass der Staat in einem funk-
tionierenden Markt bzw. Gewerbezweig eine massive Konkurrenz aufbaut, und das erst noch 
ausserhalb der Bauzone, ist nicht statthaft. 
Die Maximalfläche von 1'200 m2 wäre schon für eine vollwertige Büchsenmacherei viel (!) zu 
gross, wie ein Blick in das Architekturprojekt zeigt, wo dafür viel weniger Fläche vorgesehen 
ist. Erst recht kann die Maximalfläche für eine Büchsenmacher-Werkstatt mit angegliedertem 
Verkaufsladen für Patronen und Wurfscheiben, was unseres Erachtens ein dem Ort angemes-
senes Angebot ist, massiv reduziert werden. 
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GPV Art. 8, Abs. 4, Restaurant und Schulungsräume 
Die theoretische Ausbildung muss nicht direkt bei den praktischen Übungsanlagen stattfin-
den, und erst recht nicht an einem Standort ausserhalb der Bauzone. Es sind deshalb keine 
Schulungsräume vorzusehen. 
Auch ein Restaurant ist für den Betrieb einer Jagdschiessanlage nicht zwingend notwendig, 
weshalb darauf zu verzichten ist. Es fällt im Übrigen auf,  dass die GPV hier gleich wie für 
die Büchsenmacherei extrem grosse Flächen zulassen (1’000 m2). Wenn 2/3 davon für ein 
Restaurant zulässig sind, so ergibt das ein Platzangebot für mehrere hundert Personen, was 
grotesk überdimensioniert ist. 
 
GPV Art. 9, Abs. 3, Umzäunung 
Es ist etwas unglücklich, dass hier Aussagen zur Umzäunung gemacht werden und bei Art. 16 
Abs. 3 nochmals. Wir regen an, die Umzäunung nur an einem Ort in den GPV zu regeln. 
Wichtig ist uns in jedem Fall die Durchgängigkeit für Kleintiere. 
 
GPV Ergänzung Kap. B Nutzungs- und Bauvorschriften 
In den GPV sind auch Vorschriften aufzunehmen, die einen bestmöglichen Standard des 
Energieverbrauchs garantieren und die Produktion von erneuerbarer Energie vorschreiben 
(z.B. Fotovoltaik auf dem Flachdach). 
 
GPV Art. 13, Abs. 1, schadstoffarme Produkte 
Die jetzige Formulierung impliziert zwar, dass auf der Anlage immer die Produkte verkauft 
werden, die dem neusten Stand der Technik und den ökologischen Anforderungen entspre-
chen. Sie schreibt dies aber nicht eindeutig vor. Wir schlagen vor: „Auf der Anlage ist zu je-
der Zeit ein Angebot von Stahlschrotpatronen und Wurfscheiben (Tontauben, Rollhasen) zu 
gewährleisten, das dem neusten Stand der Technik entspricht und in ökologischer Hinsicht 
das Beste ist. Auf der Anlage dürfen nur diese Produkte verwendet werden. Es ist verboten, 
eigene Stahlschrotpatronen und Wurfscheiben zu verwenden.“ 
 
GPV Art. 13, Abs. 2, Bleischrot 
Es ist zwar bei diesem Artikel nicht ausdrücklich erwähnt, aber aus dem Bericht (S. 8) geht 
hervor, dass bei den Blechhasen und -rehen Bleischrot verwendet werden soll. Der Grund 
dafür ist uns unklar. Im Bericht werden Sicherheitsgründe geltend gemacht, ohne dass diese 
näher ausgeführt werden. Wir bitten um nähere Erklärungen. 
Für den Fall, dass der Einsatz von Bleischrot tatsächlich unumgänglich ist: Angesichts des 
Schadstoffpotenzials halten wir eine präzisere Formulierung für nötig, im Sinne von „... mit-
tels geeigneter Systeme vollumfänglich (oder: zu 100 %) aufzufangen.“ 
 
GPV Art. 16, Ökologische Auflagen 
Bei ökologischen Ersatzflächen ist nicht nur der Biotoptyp wichtig, sondern auch die dauer-
hafte Gewährleistung deren Pflege. Während ersteres in Abs. 1 definiert ist, fehlen in den 
GPV Aussagen zur Pflege der Flächen. Dies ist nachzuholen. Eine mögliche Formulierung 
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ist: „Der Betreiber der Anlage hat die auf ökologische Ziele ausgerichtete Pflege der ökologi-
schen Ersatzflächen jederzeit zu gewährleisten. Er erstattet darüber mindestens 1x jährlich 
einem Begleitgremium, in dem der lokale Naturschutzverein und die kantonalen Naturschutz-
organisationen angemessen vertreten sind, Bericht.“ 
 
GPV Ergänzung Kap. C Umwelt- und Naturschutz 
In den GPV sind auch Vorschriften aufzunehmen, die mögliche Schadstoffanreicherungen im 
Boden oder im Wasser in einem frühen Stadium aufzeigen. Mögliche Formulierung: 
„Mittels regelmässiger Boden- und Wasserproben ist zu beobachten, ob es aufgrund des Be-
triebs der Anlage zu Schadstoffanreicherungen im Boden oder im Wasser kommt. Sollten sich 
Anreicherungen abzeichnen, sind sofort Massnahmen zu treffen, die weitere Schadstoffanrei-
cherungen dauerhaft unterbinden, und die Verunreinigungen sind umgehend zu entfernen.“ 
 
GPV Art. 19, Abs. 1, Betriebszeiten Restaurant 
Dieser Absatz kann gestrichen werden, weil kein Restaurant gebaut werden soll. 
Hätte ein Restaurant eingerichtet werden können, so hätte übrigens die maximale Anzahl Ta-
ge definiert werden müssen, an denen es länger als bis 22 Uhr offen hätte sein können. 
 
GPV Art. 19, Abs. 2, Anzahl Schiesshalbtage 
Wie viele Schiesshalbtage sind heute auf den Anlagen in Embrach, Pfäffikon und Meilen ma-
ximal erlaubt? Wie viele werden wahrgenommen? Wir bitten um Auskunft. 
 
GPV Art. 19 Betriebszeiten 
Die Betriebszeiten der Innenanlagen sind ebenfalls zu definieren. 
 
Gestaltungsplan 1:1'000 
Die Umzäunung F ist direkt entlang der umgebenden Strassen eingezeichnet. Dies ist ein Wi-
derspruch zum Bericht zu den Umweltauswirkungen (S. 11), wo es heisst: „Die Umzäunun-
gen [...] sind an der Innenseite von Hecken (das heisst auf der Seite der Anlage) zu setzen.“ 
Dieser Widerspruch ist im Sinne des Umweltberichts aufzulösen. 
 
GPV Ergänzung Kap. E Schlussbestimmungen 
In den GPV sind auch Vorschriften aufzunehmen, die die Verantwortlichkeiten und Kosten-
träger in einem Sanierungsfall bestimmen (auch wenn dieser Fall nie eintreten soll). 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
Freundliche Grüsse 
Pro Natura Zürich WWF Zürich ZVS/BirdLife Zürich 
 
Andreas Hasler Cornelia Hafner Thomas Kuske 
Dr. sc. nat., Geschäftsleiter Geschäftsführerin Geschäftsführer 
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Der Gestaltungsplan wurde zusammen mit dem Bericht zu den Umweltauswirkungen, dem 
Bericht nach Art. 47 RPV und dem Lärmgutachten vom 17. Juni bis 25. September 2014 
während insgesamt 100 Tagen öffentlich aufgelegt. Während dieser Zeit gingen insgesamt 
19 Einwendungen von sechs Gemeinden, einer regionalen Planungsgruppe, zwei politi-
schen Parteien, zwei Interessensgemeinschaften, einer Stiftung und mehreren Privatper-
sonen ein. Die Begleitgruppe wurde am 20. Januar 2015 über die Ergebnisse der Anhö-
rung und die Entscheide der Baudirektion informiert. Die Einigungsverhandlung mit der 
Standortgemeinde Bülach gemäss § 84 Abs. 2 PBG wurde am 3. Februar 2015 durchge-
führt. Einige der vorgebrachten Einwendungen konnten ganz oder zumindest teilweise be-
rücksichtigt werden, indem Plan und Vorschriften angepasst wurden. Zu den berücksichtig-
ten und nicht berücksichtigten Einwendungen wurde im Sinne von § 7 Abs. 3 PBG wie folgt 
entschieden: 
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1 Standort Widstud 

Mehrere Einwender hinterfragen nochmals den Standort Widstud in der Gemeinde Bülach 
und beantragen, den Kantonalen Gestaltungsplan nicht festzusetzen. Ein Einwender möch-
te, dass der Standort Au in der Gemeinde Embrach nach der altlastrechtlichen Sanierung 
weiter betrieben wird.  

Über die Standortfrage wurde mit der Richtplanfestsetzung abschliessend entschieden. Die 
Standortauswahl beruht auf einer Standortevaluation, die umfassend dokumentiert ist. Die 
Standortsuche der Baudirektion für die neue Jagdschiessanlage im Kanton Zürich erfolgte 
anhand eines präzisen Anforderungskatalogs, wobei diverse Standorte geprüft wurden. 
Neben Arealgrösse, Topografie, Abstand zum Siedlungsgebiet, umwelt- und naturschutz-
rechtlichen Anforderungen, bau- und planungsrechtlichen Anforderungen, sowie sicher-
heitstechnischen Vorgaben waren auch schiesstechnische, infrastrukturelle und betriebli-
che Anforderungen massgebend. Der Standort Widstud in Bülach hat sich schliesslich als 
der am besten geeignete erwiesen. Dem Standort Widstud in der Stadt Bülach haben der 
Kantons- und Regierungsrat des Kantons Zürich sowie das Bundesamt für Raumentwick-
lung und schlussendlich der Bundesrat zugestimmt.  
Die heute bestehende Jagdschiessanlage Au in Embrach liegt in einem Auenschutzgebiet 
von nationaler Bedeutung (Nr. 344 «Dättlikon – Freienstein») und ist im Bundesinventar der 
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (Nr. 1410 Irchel) aufgeführt. 
Das Gebiet wurde neu auch als Landschaftsschutzgebiet «Unteres Tösstal» im kantonalen 
Richtplan festgelegt. Das Gebiet ist vollständig dem in den Schutzverordnungen vorgese-
henen weitreichenden Schutz zuzuführen. Neben der landschaftlich heiklen Lage muss das 
Gebiet aus altlastenrechtlichen Gründen saniert und die Anlage soll nach der Sanierung 
aufgehoben werden. Die Sanierung und Aufhebung des Standortes Au in der Gemeinde 
Embrach wird von den kantonalen Institutionen und dem Bund begrüsst. 
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2 Grösse und Ausgestaltung der Anlage 

Mehrere Einwender beantragen eine massive Reduktion der Grösse der Anlage. Verlangt 
werden ein Verzicht bzw. zumindest eine einschneidende Verkleinerung der Nutzungen im 
Baubereich B1: 100 bis 400 m2 statt maximal 1'000 m2 für Restaurant und Schulung bzw. 
100 bis 200 m2 statt maximal 1'200 m2 für die Büchsenmacherei. Als Konsequenz wird ver-
langt, den Zweckartikel (Art. 1 Gestaltungsplanvorschriften) mit dem Wort "praktisch" für 
Training, Aus- und Weiterbildung zu präzisieren. 

Die Jagdschiessanlage mit Büchsenmacherei, Restaurant und Schulungsräumen ist eine 
funktionale Einheit. Unter dieser Prämisse erfolgte auch der Richtplaneintrag. Die Anlage 
dient Wildschutzorganen, Jägern und angehenden Jägern als zentrale Aus- und Weiterbil-
dungsstätte. Die im Rahmen der Aus- und Weiterbildung stattfindenden Veranstaltungen 
bestehen in fast allen Fällen aus einer Kombination aus Theorievermittlung und praktischer 
Umsetzung. Neben der rein theoretischen Grundausbildung in den Fächern Wildtierbiolo-
gie, Ökologie, Wildtiermanagement und Gesetzeskunde werden in allen jagdlichen Prüfun-
gen fundierte theoretische und praktische Kenntnisse der Fachgebiete Waffen, Munition, 
Optik, Wildverwertung, Jagdhunde, Jagdliches Handwerk sowie Wildkrankheiten vorausge-
setzt. In der einen oder andern Form haben die Praxisbezüge meist auch mit Waffen und 
Munition zu tun, da diese einen zentralen Stellenwert einnehmen. Es geht folglich nicht nur 
um das eigentliche Schiesstraining (Sicherheitsaspekte und Treffsicherheit), sondern auch 
um die praktische Anwendung der verschiedenen Waffentypen und die Wirkung am Tier. 
Nur durch die Kombination von Theorie und Praxis ist eine weid- und tierschutzgerechte 
Jagd überhaupt möglich. Neben der erwähnten Grundausbildung werden Prüfungsschies-
sen, das Schiessen des Treffsicherheitsnachweises und diverse Kurse zur Erhaltung der 
Schiessfertigkeit und Treffsicherheit, Praxistage wie beispielsweise Anschussseminare für 
Hundeführer sowie das Testen neuer Waffensysteme und optischen Zielhilfen durchge-
führt. Es ist daher nicht praktikabel bzw. kontraproduktiv, für die theoretischen Teile der  
Schulungen an einen anderen Ort fahren zu müssen.  
Die Nutzer der Schiessanlagen schiessen anlässlich ihres Besuches auf der Anlage in der 
Regel auf mehreren Anlagen und in mehreren Serien. Konzentriertes Schiesstraining er-
müdet das Auge sehr schnell. Zudem zählt auf der Jagdausübung die Treffsicherheit des 
ersten Schusses. Folglich macht es Sinn und ist betreffend Treffsicherheit bedeutend wirk-
samer, abwechslungsweise zu Schiessen und wieder zu Pausieren. Aus genannten Grün-
den macht es Sinn, ein Restaurant mit einem vernünftigen Grundangebot einzuplanen und 
die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sie für die verschiedenen Bedürfnisse genutzt 
werden können. 
Die Büchsenmacherei erfüllt auf der Jagdschiessanlage eine wichtige Servicefunktion, auf 
welche bei der Komplexität der heutigen Waffen nicht verzichtet werden kann. Jagdliche 
und sportliche Schusswaffen sind hochpräzise und mechanisch komplexe Geräte, welche 
sehr viel Pflege und Unterhalt benötigen. Elektronische Komponenten finden ebenfalls 
mehr und mehr Anwendung. Eine kompetente und permanente Betreuung vor Ort ist be-
treffend die Sicherheit der eingesetzten Waffen eine zentrale Komponente der Anlage. Da 
auf dieser Anlage sehr viele verschiedene Waffensysteme zum Einsatz gelangen werden, 
kommt für diese Aufgabe nur eine voll ausgerüstete Büchsenmacherei in Frage. Eine quali-
tativ hochstehende Büchsenmacherei ist vor Ort nur realisierbar, wenn sie wirtschaftlich 
auch überleben kann. 
Die Baudirektion hält demzufolge an diesen Nutzungen im Baubereich B1 fest.  
Die Baudirektion hat den Flächenbedarf dieser Nutzungen nochmals eingehend analysiert 
und hat die Fläche der Büchsenmacherei, bestehend aus Werkstatt und Verkaufsladen, 
von maximal 1'200 m2 auf 600 m2 reduziert; diejenige von Restaurant und Schulungsräu-
men von maximal 1'000 m2 auf 500 m2. Diese Flächenangaben wurden in Art. 8 Abs. 3 und 
4 der Gestaltungsplanvorschriften angepasst und verbindlich festgelegt. 
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Ein Einwender beantragt, die Jagdschiessanlage Widstud habe alle Auflagen einer Land-
wirtschaftszone zu erfüllen, da die Anlage in die Landwirtschaftszone zu liegen komme.  

Mit dem Richtplaneintrag der Jagdschiessanlage ausserhalb des Siedlungsgebiets wurde 
zum einen das öffentliche Interesse an der Anlage dokumentiert. Bei der Jagdschiessanla-
ge geht man zum anderen davon aus, dass sie negativ standortgebunden ist, d.h. sie kann 
auf Grund ihrer Auswirkungen und sicherheitstechnischen Anforderungen nicht innerhalb 
des Siedlungsgebiets realisiert werden. Der Standort Widstud ist auf Grund eines umfang-
reichen und gut dokumentierten Auswahlprozesses gewählt worden.  
Mit dem Eintrag im kantonalen Richtplan und dem kantonalen Gestaltungsplan als grund-
eigentümerverbindliche Umsetzung wird die planungsrechtliche Grundlage für die Erstel-
lung der Jagdschiessanlage ausserhalb des Siedlungsgebiets geschaffen. Die Realisierung 
ist somit nicht mehr an die strengen Vorgaben des Raumplanungsgesetzes und die darin 
enthaltenen Auflagen für eine Landwirtschaftszone gebunden. Vielmehr werden im kanto-
nalen Gestaltungsplan die Nutzungsmöglichkeiten und der Flächenbedarf grundeigentü-
merverbindlich definiert. Im Sinne des grundsätzlichen Gebots der Trennung von Sied-
lungs- und Nichtsiedlungsgebiet ist es dabei angezeigt, dass flächensparend geplant wird. 
Der Flächenbedarf der Jagdschiessanlage wurde daher innerhalb der Kiesgrube Widstud 
optimiert angeordnet. Dabei sind Sicherheitsaspekte sowie der neuste Stand der Technik 
und des Umweltschutzes berücksichtigt worden.  
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3 Höhenkoten 

Mehrere Einwender beantragen im Baubereich B1 eine Beschränkung auf die Koten des 
vorliegenden Projekts. Konkret heisst das die Reduktion der Maximalkote von 445 m.ü.M. 
auf 440 m.ü.M.  

Mehrere Einwender beantragen zudem, dass die Anlagenteile in den Baubereichen C und 
D – mit Ausnahme von Lärmschutz- und Sicherheitsmassnahmen – nicht über den Gruben-
rand reichen dürfen. 

Den beiden Ansinnen bezüglich Höhenkoten in den Baubereichen B1, C und D wird statt-
gegeben und Art. 8 Abs. 1 der Gestaltungsplanvorschriften entsprechend angepasst. 
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4 Parkierung, Erschliessung 

Mehrere Einwender beantragen eine Reduktion der Parkplatzzahl im Baubereich A sowie 
die Erschliessung der Jagdschiessanlage mit dem öffentlichen Verkehr. Ein Einwender ver-
langt zusätzlich die Einführung einer Parkplatzbewirtschaftung, einen Mindestabstand der 
Parkplätze zum Biotop am Simeligraben von 30 m sowie die Ausgestaltung von mindes-
tens 50 % der Parkplätze als Schotterrasen. 

Die Festlegung der Parkplatzzahl erfolgte aufgrund einer Analyse der Nutzung. Dabei wur-
de realistischerweise eine tiefe Fahrzeugbelegung angenommen (1.1 Personen pro Fahr-
zeug). Die Festlegung auf 120 Parkplätze ist vergleichbar mit ähnlichen Nutzungen. Zudem 
soll mit einer ausreichenden Parkplatzzahl innerhalb der Anlage vermieden werden, dass 
ausserhalb der Anlage „wild“ parkiert wird. 
Eine Jagdschiessanlage ist keine verkehrsintensive Anlage, und eine separate Erschlies-
sung mit dem öffentlichen Verkehr bzw. eine Parkplatzbewirtschaftung sind daher nicht an-
gezeigt. Die Benutzung der Anlage selbst ist bereits kostenpflichtig. Eine Anreise der 
Schützen mit dem öffentlichen Verkehr (mit meist mehreren Waffen und dazugehöriger 
Munition) ist nicht praktikabel und erscheint auch aus Sicherheitsüberlegungen nicht ange-
zeigt. 
Der geforderte Abstand der Parkierungsanlage von mindestens 30 m zum Biotop am Sime-
ligraben entbehrt einer rechtlichen oder fachlichen Grundlage und wird daher abgelehnt. 
Eine Ausgestaltung von mindestens 50 % der Parkplätze als Schotterrasen ist sinnvoll und 
machbar; Art.7 a) der Gestaltungsplanvorschriften wurde entsprechend angepasst. 
 
Ein Einwender beantragt eine Sanierung der Materlochstrasse (inklusive Rücksetzung auf 
die March) zu Lasten des Kantons, Priorisierung der Sicherheit der Velofahrer, die jederzei-
tige Offenhaltung für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr, die Vermeidung einer Parkie-
rung an der Materlochstrasse, die Verhinderung von Schleichverkehr ab der Solistrasse 
sowie die Vorantreibung des Ausbaus der Hardwaldstrasse und der Umfahrung Eglisau. 

Die Materlochstrasse gehört nicht zum Perimeter der Jagdschiessanlage. Die Anlage wird 
so gebaut und betrieben, dass der land- und forstwirtschaftliche Verkehr durch die Jagd-
schiessanlage in keiner Art eingeschränkt wird. Es sind daher keine baulichen und ver-
kehrslenkenden Massnahmen an der Strasse vorgesehen (vgl. auch S. 4 des Berichts 
nach Art. 47 RPV "Kann das Gebiet erschlossen werden"). Der Ausbau der Hardwaldstras-
se und die Umfahrung Eglisau sind nicht Gegenstand der Vorlage und stehen auch in kei-
nem direkten Zusammenhang.  
Die Verhinderung von Schleichverkehr ab der Solistrasse ist nicht Aufgabe der Jagd-
schiessanlage (vgl. Empfehlung an die Stadt Bülach auf S. 17 der Beurteilung KofU vom 
15.05.2014). Die Jagdschiessanlage wird vollständig von Norden her über die Materloch-
strasse ab dem Kreisel zwischen Eglisau und Bülach erschlossen, dies ist bereits in den 
Gestaltungsplanvorschriften so festgelegt (vgl. Art. 6 Gestaltungsplanvorschriften). Die Zu-
fahrt führt nicht durch Wohngebiete. Der Schleichverkehr durch das Wohnquartier Soli ist 
bereits heute ein bekanntes Problem, das nicht mit dem Bau der Jagdschiessanlage in 
Verbindung gebracht werden kann und durch die betroffenen Behörden zu lösen ist. Durch 
den heute noch stattfindenden Kiesabbau in der Kiesgrube Widstud besteht ein reger 
Lastwagenverkehr auf der Erschliessungsstrasse. Beim Betrieb der geplanten Jagd-
schiessanlage ist mit ca. 100 Fahrzeugen (Personenwagen) pro Tag zu rechnen. Durch 
das Wegfallen des Lastwagenverkehrs mit der Schliessung der Kiesgrube wird sich die 
verkehrliche Situation deshalb erheblich verbessern. 
Die Sicherheit der Velofahrer wird bei der Signalisation und den Sichtweiten berücksichtigt 
(vgl. Antrag 26 auf S. 16 in der Beurteilung KofU vom 15.05.2014). Der Ausbau zur Velo-
route erfolgt mit dem geplanten Ausbau der Hardwaldstrasse. 
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5 Schiessanlagen 

Ein Einwender beantragt auf den 300 m Schiesstunnel im Baubereich B2 zu verzichten; 
mehrere Einwender beantragen, dass der 300 m Schiesstunnel vollständig eingedeckt 
wird. 

Der Schiesstunnel ist ein wichtiger Bestandteil der Anlage, insbesondere auch für das Ein-
schiessen einer Waffe, und verursacht zudem keine wahrnehmbaren Lärmimmissionen. 
Der 300 m Schiesstunnel wird jedoch vollständig überdeckt. Art. 7 c) der Gestaltungsplan-
vorschriften wurde entsprechend angepasst.  
 
Mehrere Einwender beantragen keine Kugelanlagen im Freien (Baubereich C) zuzulassen. 

Untersuchungen der EMPA haben gezeigt, dass bei Kugelschüssen der Mündungsknall die 
relevante Lärmquelle darstellt. Beim Projekt der Jagdschiessanlage sind umfangreiche 
Lärmschutzmassnahmen eingeplant. Alle Anlagen im freien sind gegenüber dem umge-
benden Gelände tiefergelegt, so dass sowohl optisch als auch akustisch eine gute Ab-
schirmung besteht. Der Abschussbereich der Kugelanlagen wird auf 20 m Länge rundher-
um schallabsorbierend ausgekleidet und wirkt als Folge davon wie ein grosser Schalldämp-
fer. 
Das umfangreiche Lärmgutachten belegt, dass die Planungswerte eingehalten werden. Vor 
der Betriebsaufnahme und während dem Betrieb der Anlage wird laufend überprüft, ob die 
Planungswerte eingehalten sind. Falls sich zeigen würde, dass die Planungswerte nach 
Lärmschutzverordnung nicht eingehalten werden, müssen weitergehende Lärmschutz-
massnahmen umgesetzt werden.  
 
Mehrere Einwender beantragen auf Trap- und Skeetanlagen im Baubereich D zu verzich-
ten, da diese nicht für das jagdliche Schiessen benötigt werden. 

Das jagdliche Schiesstraining beginnt mit dem Schuss auf das stehende Ziel auf 100 m 
und ein bewegtes Ziel auf 30 m. Mit diesen Disziplinen kann wohl der Grundstein zum jagd-
lichen Schiessen gelegt werden, es genügt aber bei weitem nicht, um allen Situationen in 
der praktischen Jagdausübung vollständig gerecht zu werden. Das Schiessen auf bewegte 
Ziele hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung zugenommen, da die jagdbaren 
Wildtiere in unseren Regionen durch die intensive Nutzung der verbliebenen Lebensräume 
durch die Bevölkerung immer stärker in den Wald verdrängt und in ihren Aktivitäten stark 
eingeschränkt werden. Die notwendige Regulation der Wildtierbestände, insbesondere von 
Wildschweinen und Rehen, ist heute nur noch auf sogenannten Bewegungsjagden mög-
lich. Dass heisst die Tiere werden dazu gebracht sich aus und in ihren Deckungen zu be-
wegen, um sie zu Gesicht zu bekommen und in der Folge erlegen zu können. Der Schuss 
auf bewegte Ziele wird folglich immer wichtiger und wird in Zukunft noch häufiger ange-
wandt werden müssen. Um weid- und tierschutzgerecht auf bewegte Ziele schiessen zu 
können, ist intensives Training ein absolutes Muss. Dazu gehört, wie auf der Anlage bereits 
eingeplant ist, nicht nur der Kugelschuss auf bewegte Ziele auf verschiedene Distanzen, 
sondern auch der Schrotschuss auf bewegte Ziele, wie dies auf dem Jagdparcours sowie 
der Skeet- und Trapanlage möglich ist. 
Das Schiesstraining auf bewegte Ziele, wie es auf einer Trap- und Skeetanlage trainiert 
werden kann, dient der Sicherheit beim schnellen Schiessen (Bewegungsjagden), der Re-
aktionsfähigkeit des Schützen, der korrekten Distanzabschätzung, unterstützt insgesamt 
auch für die Jägerinnen und Jäger die Handhabung der Waffe und erhöht die Treffsicher-
heit. Sie sind daher ein zentrales Element des jagdlichen Schiesstrainings. Demzufolge be-
treiben viele Jagdschiessanlagen in der Schweiz Anlagen mit Wurfscheiben. Die Baudirek-
tion hält an diesen Anlageteilen fest. 
Auf den bisher im Kanton Zürich betriebenen Jagdschiessanlagen hat auch eine Gruppe 
von Sportschützen der olympischen Schiessdisziplinen Trap, Doppeltrap und Skeet ihr 
Training zumindest teilweise absolvieren können. Diesen Sportschützen das Training auf 
der neuen Anlage nicht zu gestatten und allenfalls andernorts eine weitere Anlage zu bau-
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en, macht wenig Sinn. Sportschützen werden wie bisher einen weitaus geringeren Teil der 
Benutzenden ausmachen. 
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6 Betriebszeiten 

Mehrere Einwender beantragen eine Einschränkung der Betriebszeiten des Restaurants 
bzw. beantragen generell die Festlegung von Betriebszeiten für die Indooranlagen. 

Die Betriebszeiten des Restaurants (Art. 20 Abs. 1 Gestaltungsplanvorschriften) werden als 
sinnvoll und richtig erachtet. Auf den Indooranlagen soll es ausgewählten Nutzern (mit 
Badge) möglich sein, auch zu Randzeiten schiessen zu können. Dies führt zu keinen rele-
vanten Lärmimmissionen, auch nicht in Bezug auf den Verkehr. 
  
Mehrere Einwender beantragen eine Reduktion der 400 Schiesshalbtage bzw. eine Plafo-
nierung der jährlichen Schusszahlen. 

Die Baudirektion möchte sich bezüglich Schiesshalbtage (Art. 20 Abs. 2 Gestaltungsplan-
vorschriften) nicht zum vornherein einschränken. Das ausführliche Lärmgutachten, mit wel-
chem nachgewiesen wurde, dass die Planungswerte nach Lärmschutzverordnung einge-
halten werden, basiert auf maximal 400 Schiesshalbtagen und den maximal prognostizier-
ten Kugelschüssen und Schrotschüssen im Freien. Die Schusszahlen im Freien sind damit 
indirekt über die Einhaltung der Planungswerte nach Lärmschutzverordnung plafoniert.  
 
Mehrere Einwender beantragen die täglichen Betriebszeiten der Aussenanlagen an Werk-
tagen (Mo. bis Sa.) einzuschränken bzw. zu überprüfen. Speziell verlangt wird eine Verkür-
zung der Schiesszeiten an Samstagen. 

Die Baudirektion anerkennt das Ruhebedürfnis der umliegenden Bewohner am Abend, ins-
besondere an Samstagen, und hat daher in Art. 20 Abs. 3 der Gestaltungsplanvorschriften 
die täglichen Betriebszeiten der Anlage am Abend wie folgt angepasst: Mo. – Fr. bis max. 
18.00 Uhr plus 1x in der Woche bis 19.00 Uhr (statt bisher generell bis 19.00 Uhr), Sa. bis 
max. 17.00 Uhr (statt bisher bis 19.00 Uhr). 
 
Mehrere Einwender beantragen, keine Sonderanlässe an Sonn- und allgemeinen Feierta-
gen zuzulassen. 

Periodisch finden im Kanton Zürich grössere jagdliche Anlässe wie zum Beispiel das Zür-
cher Jagdschiessen, gemeinsames Waffeneinschiessen, Zürcher Jägertag oder ähnliche 
grössere Veranstaltungen statt. Um möglichst vielen Jagenden die Teilnahme zu ermögli-
chen, sollen derartige Sonderanlässe in beschränktem Umfang an einzelnen Wochenen-
den (Sonntagen) und/oder allgemeinen Feiertagen sowie allenfalls ausserhalb der ordentli-
chen Betriebszeiten möglich sein. Die Anzahl ist jedoch auf maximal 4 pro Jahr beschränkt, 
und die Anlässe bedürfen der Bewilligung der Baudirektion (festgelegt in Art. 20 Abs. 4 der 
Gestaltungsplanvorschriften). 
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7 Nutzer, Nutzungen 

Mehrere Einwender beantragen ein Verbot für Sportschützen. 

Ein Verbot für Sportschützen widerspricht dem Richtplaneintrag und steht demzufolge nicht 
zur Diskussion. Der kantonale Richtplan lässt ausdrücklich 25% Sportschützen im Aussen-
bereich der Anlage zu. 
 
Mehrere Einwender beantragen den Begriff Sportschützen zu definieren. 

Sportschützen sind Schützen ohne Jagdfähigkeitsausweis und solche, die nicht in jagdli-
cher Ausbildung sind. Art. 19 der Gestaltungsplanvorschriften wurde mit einem neuen  
Abs. 1 entsprechend ergänzt. 
 
Mehrere Einwender beantragen, dass Freizeitanlässe Privater nicht gestattet sind. 

Anlässe müssen im Zusammenhang mit dem Zweck der Jagdschiessanlage stehen. Art. 8 
Abs. 4 der Gestaltungsplanvorschriften wurde entsprechend angepasst. 
 
Mehrere Einwender beantragen eine Beschränkung auf Zürcher Jäger(innen). 

Grundsätzlich soll die Anlage den im Kanton Zürich insgesamt benötigten Bedarf an jagdli-
cher und jagdsportlicher Schiesskapazität abdecken. Sowohl Zürcher als auch ausserkan-
tonale jagdliche Schützen besuchen, um möglichst variantenreich trainieren zu können, be-
reits heute neben den kantonalen Schiessanlagen auch die Jagdschiessanlagen in den 
umliegenden Kantonen und werden dies in Zukunft zumindest teilweise auch tun. Im Sinne 
des Gegenrechts ist es daher nicht vorgesehen, eine derart restriktive Praxis einzuführen. 
Künftig wird im Bereich der Anerkennung der Jagdfähigkeit und der Jagdpässe das Gegen-
recht auf nationaler Ebene vermehrt umgesetzt werden. Eine Beschränkung allein auf Zür-
cher Jäger(innen) würde diesem Grundsatz widersprechen und ist daher nicht vorgesehen. 
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8 Trägerschaft 

Mehrere Einwender beantragen, die Trägerschaft der Anlage habe aus Jagdkreisen zu 
stammen, und dass der Kanton die Betreiber finanziell unterstützt. 

Die Trägerschaft bzw. die Betreiber der Anlage haben sich unabhängig ihrer Herkunft an 
die Bestimmungen des Kantonalen Gestaltungsplans zu halten. Darum ist eine Einschrän-
kung auf eine bestimmte Trägerschaft nicht notwendig oder sinnvoll; grundsätzlich wird ein 
PPP-Modell (Public-Private-Partnership) angestrebt. Die Baudirektion wird eine Kontroll-
funktion ausüben. Eine finanzielle Unterstützung durch den Kanton wird geprüft. 
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9 Betriebsregelement 

Mehrere Einwender beantragen, dass das Betriebsreglement mit der Standortgemeinde zu 
erarbeiten ist und dass das Reporting über einen Jahresbericht etabliert werden soll. 

Die Baudirektion wird die Stadt Bülach in die Erarbeitung des Betriebsreglements mit ein-
beziehen und die Betreiber zu einem aussagekräftigen jährlichen Reporting verpflichten. 
Das Betriebsreglement ist in Art. 18 der Gestaltungsplanvorschriften verankert. 
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10 Revers für Rückbau / allfällige Sanierung 

Mehrere Einwender beantragen eine Auflage für einen allfälligen Rückbau, inklusive einer 
allfälligen Sanierung der Anlage mit Kostenpflicht, aufzunehmen. 

Ist bereits gesetzlich mit dem Umweltrecht geregelt und braucht daher keine Anpassung 
der Gestaltungsplanvorschriften. 
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11 Schadstoffarme Produkte, Entsorgung 

Mehrere Einwender beantragen, den neusten Stand der Technik bezüglich Stahlschrot und 
Wurfscheiben anzuwenden sowie dass diese ausschliesslich auf der Anlage gekauft wer-
den können. 

Die Baudirektion hat bereits im Rahmen der Erarbeitung des Berichts zu den Umweltaus-
wirkungen umfangreiche Produkteabklärungen machen lassen. Diese Forderung ist bereits 
in Art. 13 Abs. 1 Gestaltungsplanvorschriften enthalten. 
 
Mehrere Einwender beantragen eine Präzisierung, dass Bleischrot vollumfänglich, das 
heisst zu 100 %, aufgefangen wird. 

Dies ist so vorgesehen (vgl. Art. 13 Abs. 2 Gestaltungsplanvorschriften). Es sollen die 
neusten Kugelfänge, welche zur Verfügung stehen, verwendet werden. Bleischrot darf nur 
beim Blechhasen / Blechreh verwendet werden. 
 
Mehrere Einwender beantragen die Überwachung von Boden und Wasser in Bezug auf 
Schadstoffanreicherungen. 

Dies wird im Sinne einer Beweissicherung als sinnvoll erachtet, und die entsprechende 
Überwachung wird im Betriebsreglement zu regeln sein. 
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12 Lärmschutz 

Ein Einwender beantragt die Zuweisung der Anlage zur Lärmempfindlichkeitsstufe ES II. 

Nutzungen ausserhalb reiner Wohnzonen werden in der Regel den Empfindlichkeitsstufen 
III oder IV zugeteilt. Daher ist die Einteilung der Anlage in die Empfindlichkeitsstufe III kor-
rekt. Auf die Beurteilung der Lärmimmissionen in der Umgebung hat dies jedoch keinen 
Einfluss, da für die Beurteilung nur die jeweilige Empfindlichkeitsstufe am Empfangspunkt 
massgeblich ist. 
 
Mehrere Einwender beantragen, die Einhaltung der Planungswerte mittels fest installierter 
Lärmmessgeräte zu überwachen. Bei Überschreitungen sei der Betrieb einzustellen. 

Das Konzept der Überwachung der Lärmimmissionen wurde von der Baudirektion zusam-
men mit den Lärmexperten (Kantonale Lärmfachstelle, EMPA, Basler & Hofmann) unter 
Miteinbezug der Stadt Bülach erarbeitet. Es galt zu berücksichtigen, dass die Planungswer-
te der Lärmschutzverordnung Beurteilungspegel und keine Messpegel sind.  Art. 11 Abs. 4 
der Gestaltungsplanvorschriften wurde entsprechend neu formuliert. 
 
Mehrere Einwender beantragen die zwingende Einhaltung der Planungswerte (PW), das 
heisst, es sind keine Erleichterungen zu gewähren. 

Als im kantonalen Richtplan eingetragene Anlage von öffentlichem Interesse, könnten für 
die Jagdschiessanlage Widstud grundsätzlich Erleichterungen beantragt werden. Die Bau-
direktion hat jedoch entschieden, von diesem Recht nicht Gebrauch zu machen. Die Pla-
nungswerte sind mittels entsprechender Massnahmen ohne Erleichterungen einzuhalten. 
 
Mehrere Einwender beantragen, den einzuhaltenden Grenzwert unter den Planungswert zu 
legen. 

Auch für die Jagdschiessanlage Widstud gilt die Lärmschutzverordnung; konkret deren An-
hang 7. Der Planungswert ist ein strenger Grenzwert für Neuanlagen, welcher dem Vorsor-
geprinzip Rechnung trägt. Eine zusätzliche Verschärfung der Anforderungen ist weder 
rechtlich noch sachlich angezeigt. 
 
Ein Einwender beantragt Sanktionen (Konventionalstrafen) bei Nichteinhaltung der Pla-
nungswerte. 

Wie gesetzlich vorgesehen löst eine Überschreitung der Planungswerte eine Sanierung zu 
Lasten des Betreibers aus, nicht aber Konventionalstrafen.  
 
Ein Einwender beantragt ein weiteres Absenken der Anlage in der Grube als weitergehen-
de Lärmschutzmassnahme. 

Ein weiteres Absenken führt lediglich zu grösseren Aushubkubaturen, einer Verkleinerung 
der Anlage und Stabilitätsproblemen bei den Böschungen, nicht aber zu einer spürbaren 
Verbesserung des Lärmschutzes. Die massgebende optische Verbindung zwischen der 
Anlage und den umliegenden lärmempfindlichen Nutzungen wird bereits mit den Höhenko-
ten des Gestaltungsplans unterbrochen. 
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13 Naturnahe Flächen 

Mehrere Einwender beantragen keine Nutzungseinschränkungen für die benachbarten 
Bewirtschafter; demzufolge müssten die geforderten naturnahen Flächen sowie die gesetz-
lichen Auflagen bezüglich Abständen innerhalb des Gestaltungsplanperimeters realisiert 
werden. Zudem sei die Umzäunung bauseits zu setzen und ein Pflegeplan für naturnahe 
Flächen auszuarbeiten bzw. von der Fachstelle Naturschutz überprüfen zu lassen. Prob-
lemunkräuter und Neophyten seien zu bekämpfen.  

Die Baudirektion wird die Hinweise  – sofern sie nicht bereits in den Gestaltungsplanvor-
schriften verankert sind –  bei der weiteren Planung berücksichtigen. 
 
Ein Einwender beantragt die 0.4 ha des Biotops am Simeligraben dürften nicht in die 2 ha 
naturnahe Flächen miteinbezogen werden. 

Das Biotop am Simeligraben ist Teil des Gestaltungsplanperimeters, und sein Erhalt und 
seine Pflege wird damit langfristig gesichert. Es besteht kein Grund, es nicht in die natur-
nahen Flächen einzubeziehen.  
 
Ein Einwender beantragt, 2 ha Land seien dem Betrieb Wydhof zur Verfügung zu stellen. 

Gemäss Art. 16 Gestaltungsplanvorschriften sind 2 ha naturnahe Flächen zu gestalten. 
Über die Bewirtschaftung der naturnahen Flächen wird der Betreiber der Anlage zusam-
men mit der Fachstelle Naturschutz entscheiden. Wer diese Aufgaben übernehmen wird, 
wird zu gegebener Zeit geprüft. 
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14 Wald 

Ein Einwender beantragt, dass der Waldabstand von 30 m zwingend einzuhalten ist und 
damit der Perimeter der Anlage zu verkleinern sei. 

Eine Unterschreitung des Waldabstandes von 30 m liegt im Ermessen des kantonalen 
Forstdienstes. Gemäss dessen Beurteilung ist durch die geplanten Bauten und Anlagen im 
Waldabstandsbereich die Walderhaltung nicht gefährdet. Eine entsprechende Bewilligung 
wird in Aussicht gestellt. Daher besteht keine Notwendigkeit, eine Verkleinerung der Anlage 
auf Grund des Waldabstands vorzusehen. 
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15 Fruchtfolgeflächen (FFF) 

Mehrere Einwender beantragen, die 3.7 Hektaren FFF seien in unmittelbarer Nähe zu 
kompensieren. 

Die 3.7 Hektaren sind im Kanton Zürich zu ersetzen. Die Kompensation erfolgt in Abstim-
mung mit der Fachstelle Bodenschutz (FaBo). Ob ein Ersatz in unmittelbarer Nähe der 
Jagdschiessanlage möglich ist, wird geprüft. 
 
Ein Einwender beantragt, statt 3.7 Hektaren FFF seien 6.0 Hektaren zu kompensieren. 

Die verlangte Überkompensation hat keine rechtliche oder sachliche Grundlage und ist da-
her nicht notwendig.  
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16 Nachhaltige Energienutzung 

Mehrere Einwender beantragen bzw. empfehlen die Prüfung einer nachhaltigen Energie-
nutzung am Standort (z.B. Fotovoltaik). 

Die Möglichkeiten einer nachhaltigen Energienutzung werden im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens geprüft werden.  
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